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Abänderungsentwurf 5700   === DEVE/5700=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 01 02 11 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 01 02 11 Posten 19 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs 
«Außenbeziehungen»: Generaldirektionen 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
19 01 02 11 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 8 441 341 8 441 341 9 214 216 9 214 216 8 664 056 8 664 056 1 000 000 1 000 000 9 664 056 9 664 056

Reserven 961 319 961 319    

Bezeichnung: 
Posten 19 01 02 11 – Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs «Außenbeziehungen»: 
Generaldirektionen 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein erheblicher Teil dieser Mittel dient zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen und Seminaren 
für am Hauptsitz tätiges Kommissionspersonal in folgenden Bereichen: Beseitigung der Armut, 
Konfliktverhütung sowie Umwelt- und Gender-Mainstreaming. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 01 02 12 Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs «Außenbeziehungen» — 
Delegationen 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
19 01 02 12 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 6 039 633 6 039 633 7 045 037 7 045 037 6 530 237 6 530 237 2 000 000 2 000 000 8 530 237 8 530 237

Reserven     

Bezeichnung: 
Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs «Außenbeziehungen» — Delegationen 

Erläuterungen: 
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Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein erheblicher Teil dieser Mittel dient zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen und Seminaren 
für Kommissionspersonal und örtliche Bedienstete in folgenden Bereichen: Beseitigung der Armut, 
Konfliktverhütung sowie Umwelt- und Gender-Mainstreaming. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 21 01 02 11 Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs «Entwicklung und Beziehungen 
zu den AKP-Staaten» — Zentrale Dienststellen 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
21 01 02 11 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 4 135 376 4 135 376 4 484 119 4 484 119 4 216 001 4 216 001 1 000 000 1 000 000 5 216 001 5 216 001

Reserven 427 842 427 842    

Bezeichnung: 
Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs «Entwicklung und Beziehungen zu den AKP-Staaten» — 
Zentrale Dienststellen 

Erläuterungen: 
Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Ein erheblicher Teil dieserDiese Mittel dientdienen zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen und 
Seminaren für am Hauptsitz tätiges Kommissionspersonal in folgenden Bereichen: Beseitigung der Armut, 
Konfliktverhütung sowie Umwelt- und Gender-Mainstreaming. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 21 01 02 12 Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs «Entwicklung und Beziehungen 
zu den AKP-Staaten» — Delegationen 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
21 01 02 12 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 5 251 243 5 251 243 6 125 406 6 125 406 5 677 806 5 677 806 2 000 000 2 000 000 7 677 806 7 677 806

Reserven     

Bezeichnung: 
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Sonstige Verwaltungsausgaben des Politikbereichs «Entwicklung und Beziehungen zu den AKP-Staaten» — 
Delegationen 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein erheblicher Teil dieser Mittel dient zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen und Seminaren 
für Kommissionspersonal und örtliche Bedienstete in den Delegationen in folgenden Bereichen: 
Beseitigung der Armut, Konfliktverhütung sowie Umwelt- und Gender-Mainstreaming. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Ohne qualifiziertes Personal am Hauptsitz der Kommission (GD Außenbeziehungen und GD Entwicklung) 
sowie in den EU-Delegationen, das die EU-Politiken in Bereichen wie der Beseitigung der Armut, 
Gleichstellung der Geschlechter, Umwelt und Konfliktverhütung durchführt, wird die Kommission wenig 
Erfolg dabei haben, ihre Strategien umzusetzen und relevante Probleme wirksam zu lösen. Zur Erreichung 
dieses Ziels ist ein spezifischer Finanzbeitrag veranschlagt, um einen hohen Grad an Kompetenz unter dem 
Kommissionspersonal zu gewährleisten.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5751   === DEVE/5751=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 02 03 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 02 03 Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der Migration 

Streichen: 19 02 03 
19 02 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel p.m. 25 000 000 44 350 000 25 000 000 44 350 000 25 000 000 -44 350 000 -25 000 000 0 0

Reserven 30 000 000    
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 18 03 09 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

18 03 09 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   44 350 000 25 000 000 44 350 000 25 000 000

Reserven     
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Bezeichnung: 
Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der Migration 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel werden als Folge der Vorbereitenden Maßnahme von 2001-2003 und der Mitteilung der 
Kommission „Einbeziehung von Migrationsbelangen in die Beziehungen der Europäischen Union zu 
Drittländern“ (KOM(2002) 703) vorgesehen, die der Vorbereitung einer Rechtsgrundlage dient. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen zur Finanzierung eines Gemeinschaftsprogramms betreffend die Kooperation mit den 
nicht zur Europäischen Union gehörenden Herkunfts- und Transitländern und -regionen im Migrations- 
und Asylbereich, mit dem Ziel, konkret und ergänzend auf den Bedarf der Herkunfts- und 
Transitdrittländer bei ihren Anstrengungen zu reagieren, die Migrationsströme wirksamer zu steuern, 
und diese Drittländer besser in die Lage zu versetzen, im Migrations- und Asylbereich ihren 
internationalen Verpflichtungen, einschließlich der Durchführung von Rückübernahmeabkommen, 
nachzukommen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Aus diesem Kooperationsprogramm der Gemeinschaft werden geeignete Aktionen finanziert, die sich 
schlüssig in die nationalen und regionalen Kooperations- und Entwicklungsstrategien der Gemeinschaft 
für die betreffenden Drittländer einfügen und die zur Umsetzung dieser Strategien vorgesehenen 
Aktionen — insbesondere in den Bereichen Migration, Asyl, Grenzkontrollen, Flüchtlinge und 
Vertriebene — ergänzen, die aus anderen Gemeinschaftsinstrumenten für Zusammenarbeit und 
Entwicklung finanziert werden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Wahrung der Grundsätze der Demokratie und des Rechtsstaatsprinzips sowie die Achtung der 
Menschen- und Minderheitenrechte und der Grundfreiheiten sind für die Anwendung dieses Instruments 
unerlässlich. Gegebenenfalls und soweit möglich werden die finanzierten Aktionen mit Maßnahmen zur 
Stärkung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie der Einhaltung einschlägiger internationaler 
Instrumente, einschließlich der Genfer Flüchtlingskonvention, verbunden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Partner, die für eine finanzielle Unterstützung zu Lasten dieser Mittel in Betracht kommen, können unter 
anderem sein: regionale und internationale Organisationen und Einrichtungen (insbesondere 
Einrichtungen der Vereinten Nationen), Nichtregierungsorganisationen (NRO) und sonstige 
nichtstaatliche Akteure, Regierungen von Drittländern auf Bundes-, Staats-, Provinz- und Ortsebene, ihre 
Dienststellen und Einrichtungen, Institute, Vereinigungen und öffentliche und private 
Wirtschaftsbeteiligte. Was die Zusammenarbeit mit den Behörden der betroffenen Staaten anbelangt, so 
werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um sicherzugehen, dass die bereitgestellten Mittel 
nicht zweckentfremdet eingesetzt werden. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Bei der Durchführung der Kooperationsmaßnahmen, die auf eine Verbesserung der institutionellen, 
administrativen und logistischen Kapazitäten der Drittländer abzielen, um sie besser in die Lage zu 
versetzen, im Migrations- und Asylbereich ihren Verpflichtungen, einschließlich Rückübernahme, 
nachzukommen, wird genauestens darauf geachtet, wie die Betroffenen (Migranten, Flüchtlinge oder 
rückübernommene Personen) behandelt werden. Diesbezüglich werden strenge Kontrollen durchgeführt. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 
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Verordnung (EG) Nr. 491/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur 
Einrichtung eines Programms für die finanzielle und technische Hilfe für Drittländer im Migrations- und 
Asylbereich (AENEAS), (ABL. L 80 vom 18.3.2004, S. 1). 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Mittel zur Unterstützung von Durchsetzungsmechanismen in Drittländern, durch die verhindert werden soll, 
dass ihre Staatsangehörigen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Europa fliehen, können nicht als 
Entwicklungshilfe betrachtet werden. Es ist zynisch, sie unter dieser Bezeichnung zu führen. Die 
Rückübernahme, insbesondere die Zwangsrückübernahme dient weder dem Land noch dem einzelnen 
Betroffenen.  Es geht hier einzig und allein um europäische Interessen und um innenpolitische Fragen. Aus 
diesem Grund wird in dem Abänderungsentwurf vorgeschlagen, diese Mittel in das Kapitel zu übertragen, in 
das sie gehören. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5716   === DEVE/5716=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 02 03 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 02 03 Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der Migration 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 
19 02 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel p.m. 25 000 000 44 350 000 25 000 000 44 350 000 25 000 000   44 350 000 25 000 000

Reserven 30 000 000    

Bezeichnung: 
Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der Migration 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Partner, die für eine finanzielle Unterstützung zu Lasten dieser Mittel ..........um sicherzugehen, dass die 
bereitgestellten Mittel nicht zweckentfremdet eingesetzt werden.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Umfassende Programme, mit denen die Ursachen der Migration bekämpft werden, werden vorrangig 
behandelt.   

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
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Die Ursachen der Migration sind von grundlegender Bedeutung für die Steuerung der Migrationsströme und 
müssen einbezogen werden.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5702   === DEVE/5702=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 04 03 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 04 02 Unterstützung für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 04 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 7 000 000 10 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 3 000 000 p.m. 10 000 000

Reserven  6 000 000 6 000 000 1 000 000  7 000 000

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 04 03 Entwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats — Wahrung der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
19 04 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 110 500 000 94 500 000 p.m. 100 000 000 p.m. 99 000 000 0 1 000 000 p.m. 100 000 000

Reserven  91 500 000 88 500 000 22 000 000  110 500 000

Bezeichnung: 
Entwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats — Wahrung der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Diese Mittel sollen auch dafür eingesetzt werden, die Möglichkeit der ..........diesen Bereichen befassen und 
in der jeweiligen Landessprache gesendet werden;  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

b) Unterstützung der Demokratisierung sowie Stärkung des Rechtsstaats und der verantwortungsvollen 
Staatsführung, vor allem: 
— Förderung und Stärkung des Rechtsstaats, insbesondere durch Maßnahmen zur Förderung der 

Unabhängigkeit und Stärkung der Judikative und durch Unterstützung eines menschlichen Polizei- und 
Strafvollzugssystems,  

— Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der verantwortungsvollen Staatsführung, einschließlich 
der Entwicklung von Indikatoren für das Monitoring der verantwortungsvollen Staatsführung, 
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— Unterstützung verfassungsrechtlicher und gesetzgeberischer Reformen zur Abschaffung der Todesstrafe,  

— Förderung des Pluralismus sowohl auf politischer Ebene als auch auf der Ebene der Zivilgesellschaft. 
Hierzu ist es erforderlich, die als Garanten des pluralistischen Charakters der Gesellschaft notwendigen 
Einrichtungen einschließlich der Nichtregierungsorganisationen (NRO) zu stärken, die Unabhängigkeit 
und das verantwortliche Handeln der Medien zu fördern und spezielle Rundfunksender oder -
übertragungen finanziell zu unterstützen sowie für die Pressefreiheit und die Achtung der Vereinigungs- 
und Versammlungsfreiheit einzutreten, 

— Unterstützung des Aufbaus von Strukturen für parlamentarische Organe und Abgeordnete, 

— Unterstützung des «African Leadership Council», 
— Unterstützung von Wahlen, insbesondere durch Unterstützung unabhängiger Wahlausschüsse, 

Gewährung materieller, technischer und juristischer Hilfe bei der Wahlvorbereitung, einschließlich der 
Zusammenstellung der Wählerverzeichnisse, und Maßnahmen zur Förderung der Beteiligung von 
spezifischen Gruppen — insbesondere Frauen — an den Wahlen und zur Förderung des Zugangs von 
Menschen mit Behinderungen zu Wahlen, sowie durch Ausbildung von Wahlbeobachtern; 

Nach den Spiegelstrichen beginnend mit : 

d) Unterstützung der Bemühungen im Hinblick auf die Bildung von ..........die Festigung der Demokratie, des 
Rechtsstaats und der Menschenrechte mobilisieren.  
— .......... 

und endend mit : 

Unterstützung der Anstrengungen der NRO, die auf diese Ziele hinarbeiten, ..........die Festigung der 
Demokratie, des Rechtsstaats und der Menschenrechte mobilisieren.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Was den geografischen und thematischen Geltungsbereich betrifft, so werden die Länder, Regionen und 
Themen ausgewählt, bei denen mit der Finanzierung der Europäischen Initiative für Demokratie und 
Menschenrechte der größte Mehrwert erzielt wird, mit besonderem Schwerpunkt auf bestimmten 
Empfängerländern und insbesondere der arabischen Region.Empfängerländern. 

Nach dem Absatz 

Die Mittel decken außerdem die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 
..........Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften 
eingestellt wird.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Im Zusammenhang mit den Wahlbeobachtungsmissionen, die aus diesem Artikel finanziert werden, 
unternimmt die Europäische Kommission – im Rahmen eines Dialogs und in enger Zusammenarbeit mit 
der Regierung des Aufnahmelandes, der Zivilgesellschaft und anderen relevanten Parteien – umfassende 
Anstrengungen um sicherzustellen, dass die Empfehlungen der Wahlbeobachtungsmissionen vollständig 
umgesetzt und die erforderlichen Ressourcen zu diesem Zweck bereitgestellt werden.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 04 04 Unterstützung der Tätigkeiten der internationalen Strafgerichtshöfe und der Einrichtung 
des Internationalen Strafgerichtshofs 
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Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 04 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 7 000 000 7 000 000 p.m. 6 000 000 p.m. 6 000 000 0 1 000 000 p.m. 7 000 000

Reserven  6 000 000 6 000 000 1 000 000  7 000 000

BEGRÜNDUNG: 
Die Mittel für die Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) wurden von der 
Kommission und vom Rat erheblich gekürzt und sollten auf dem Stand von 2004 wieder eingesetzt werden.  
Die Arbeiten im Rahmen der geografischen Programme für Menschenrechte und Entwicklung sind allzu 
beschränkt.  Die Notwendigkeit, Maßnahmen zugunsten von Programmen für eine verantwortungsvolle 
Staatsführung und die Menschenrechte zu unterstützen, rechtfertigt eine Überschreitung des Finanzrahmens, 
auf den man sich in der Rechtsgrundlage für Entwicklungsländer geeinigt hat.  

Die politische Lage in den arabischen Ländern rechtfertigt die besondere Schwerpunktsetzung auf diese 
Region.  Der «African Leadership Council» ist ein neu geschaffenes Gremium, das insbesondere bei der 
Förderung der Demokratisierung in Afrika von Nutzen sein kann.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5752   === DEVE/5752=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 04 03 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 04 03 Entwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats — Wahrung der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 04 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 110 500 000 94 500 000 p.m. 100 000 000 p.m. 99 000 000 117 500 000 18 500 000 117 500 000 117 500 000

Reserven  91 500 000 88 500 000 -88 500 000  

BEGRÜNDUNG: 
Durch diesen Abänderungsentwurf sollen die Mittel des Haushaltsplans 2004 wieder eingesetzt werden. 
Menschenrechte und Demokratie stellen von jeher für die EU eine Priorität dar, so dass die entsprechenden 
Mittel zumindest auf einem gleichbleibenden Stand gehalten werden sollten, insbesondere nachdem 10 neue 
Länder der EU nach einem langen Demokratisierungsprozess beigetreten sind. Die getrennte Haushaltslinie 
19 04 02 (Unterstützung für Folteropfer) wurde mit der Haushaltslinie 19 04 03 (Demokratie, Rechtsstaat 
und Menschenrechte) zusammengelegt. Die entsprechenden Erläuterungen wurden eingearbeitet und für 
diese ehemals getrennten Tätigkeiten sind nun 8,5 Millionen Euro vorgesehen. 8,5 Millionen Euro bedeuten 
gegenüber dem letzten Jahr (7 Millionen) eine Erhöhung der Mittel um 1,5 Millionen. Der Rat schlägt 
jedoch eine Kürzung der Haushaltslinie 19 04 03 von 110 500 000 auf 88 500 000 vor, was einer Kürzung 
um 22 Millionen entspricht. Es erscheint nur logisch, dass bei einer Zusammenlegung von Haushaltslinien 
die Mittelausstattungen ebenfalls addiert werden sollten. Rationalisierung sollte nicht als Vorwand für eine 
Mittelkürzung dienen. Mit diesem Abänderungsentwurf wird die Wiedereinsetzung der Mittel aus dem 
Haushaltsjahr 2004 für die Haushaltslinie 19 04 03 und die frühere Haushaltslinie 19 04 03, insgesamt 29 
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Millionen, vorgeschlagen. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5753   === DEVE/5753=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 04 04 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 04 04 Unterstützung der Tätigkeiten der internationalen Strafgerichtshöfe und der Einrichtung 
des Internationalen Strafgerichtshofs 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 04 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 7 000 000 7 000 000 p.m. 6 000 000 p.m. 6 000 000 7 000 000 1 000 000 7 000 000 7 000 000

Reserven  6 000 000 6 000 000 -6 000 000  

BEGRÜNDUNG: 
Wiedereinsetzung der Mittel des letztjährigen Haushaltsplans. Das reibungslose Funktionieren des IStGH 
stellt ein vorrangiges europäisches Anliegen dar. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5754   === DEVE/5754=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 04 05 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 04 05 Pilotprojekt zum Aufbau eines Netzwerks zur Konfliktverhütung 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 04 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 1 125 000 1 125 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 125 000 225 000 1 125 000 1 125 000

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
Wiedereinsetzung der Mittel des letztjährigen Haushaltsplans. Für Konfliktverhütung müssen mehr und 
nicht weniger Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ein gut funktionierendes Netzwerk zur 
Konfliktverhütung ist seit jeher ein vorrangiges Anliegen des Europäischen Parlaments. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5703   === DEVE/5703=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 06 01 
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<< von Anders Wijkman >> 
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 06 01 Unterstützung der Partnerstaaten in Osteuropa und Zentralasien 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 06 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 323 925 000 318 000 000 375 080 000 340 000 000 360 080 000 340 000 000 -19 155 000 0 340 925 000 340 000 000

Reserven 17 000 000 17 000 000    

BEGRÜNDUNG: 
Die Europäische Union hat wiederholt ihr Eintreten für die Millennium-Entwicklungsziele bekräftigt und die 
Beseitigung der weltweiten Armut bis zum Jahr 2015 zu einer ihrer wichtigsten Prioritäten in den 
Außenbeziehungen erklärt.  Daher sollten die Mittel für die Unterstützung von Osteuropa und Zentralasien 
auf dem Stand von 2004 beibehalten werden.  

Die Mittel, die durch die Mittelkürzungen in Höhe von etwa 35 Millionen Euro im Vergleich zum HVE frei 
werden, sollten statt dessen Haushaltslinien zugute kommen, die in direkter Verbindung zur Beseitigung der 
Armut und der Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele in den ärmsten Regionen der Welt 
insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gleichstellung der Geschlechter und Umwelt, 
armutsbedingte Krankheiten sowie finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Asien stehen. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5704   === DEVE/5704=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 07 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 07 01 Unterstützung der westlichen Balkanländer 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
19 07 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 254 000 000 256 500 000 246 000 000 212 000 000 230 000 000 212 000 000 -62 500 000 -60 000 000 167 500 000 152 000 000

Reserven 13 000 000 13 500 000    

Bezeichnung: 
Unterstützung der westlichen Balkanländer 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ein wesentlicher Teil dieser Mittel soll für die Wahrung der Menschenrechte, der Demokratie und des 
Rechtsstaats eingesetzt werden. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 
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Das Hilfsprogramm für Kroatien wird ab 2005 aus Artikel 22 02 11 (Heranführungsstrategie (Rubrik 7)) 
finanziert.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 22 02 11 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

22 02 11 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   62 500 000 60 000 000 62 500 000 60 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Heranführungshilfe für Kroatien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln soll die Finanzierung des Hilfsprogramms für Kroatien im Rahmen der 
Heranführungsstrategie für Kroatien gedeckt werden.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein wesentlicher Teil dieser Mittel soll für die Wahrung der Menschenrechte, der Demokratie und des 
Rechtsstaats eingesetzt werden. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 1999/311/EG des Rates vom 29. April 1999 über die Verabschiedung der dritten Phase des 
europaweiten Programms zur Zusammenarbeit im Hochschulbereich (Tempus III) (2000-2006) (ABl. L 
120 vom 8.5.1999, S. 30).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 2000/460/EG des Rates vom 17. Juli 2000 zur Änderung des Beschlusses 1999/311/EG über die 
Verabschiedung der dritten Phase des europaweiten Programms zur Zusammenarbeit im 
Hochschulbereich (Tempus III) (2000-2006), (ABl. L 183 vom 22.7.2000, S. 16).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2666/2000 des Rates vom 5. Dezember 2000 über die Hilfe für Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien und die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1628/96 sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 3906/89 und (EWG) Nr. 1360/90 sowie der Beschlüsse 97/256/EG und 
1999/311/EG (ABl. L 306 vom 7.12.2000, S. 1).  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 
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Verordnung (EG) Nr. 2415/2001 des Rates vom 10. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2666/2000 über die Hilfe für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die Bundesrepublik 
Jugoslawien und die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und der Verordnung (EG) Nr. 
2667/2000 über die Europäische Agentur für Wiederaufbau (ABl. L 327 vom 12.12.2001, S. 3).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 2002/601/EG des Rates vom 27. Juni 2002 zur Änderung des Beschlusses 1999/311/EG über 
die Verabschiedung der dritten Phase des europaweiten Programms zur Zusammenarbeit im 
Hochschulbereich (Tempus III) (ABl. L 195 vom 24.07.02, S. 34). 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Kroatien erhielt am 18. Juni 2004 den Status eines Bewerberlandes.  Daher müssen die Ausgaben für das 
Jahresprogramm für Kroatien unter Rubrik 7 (Heranführungsstrategie) und nicht unter Rubrik 4 
(Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenbeziehungen) finanziert und von der GD Erweiterung 
verwaltet werden.  

Die Europäische Union hat wiederholt ihr Eintreten für die Beseitigung der Armut und die Erreichung der 
Millennium-Entwicklungsziele bekräftigt. Die Mittel, die durch die Übertragung der Heranführungshilfe für 
Kroatien in Rubrik 7 frei werden, sollten Politiken zugute kommen, die direkt zur Beseitigung der Armut 
und zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele in bestimmten Bereichen, wie Gesundheit, Bildung, 
Gleichstellung der Geschlechter und Umwelt, armutsbedingte Krankheiten sowie finanzielle und technische 
Zusammenarbeit mit Asien beitragen. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5705   === DEVE/5705=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 08 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 08 Beziehungen zu den Ländern im nahen osten und im südlichen Mittelmeerraum 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu den Ländern im nahen osten und im südlichen Mittelmeerraum 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35% der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
BildungDie Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen 
Bericht vor und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. Dabei muss der Beitrag aus dem Haushalt der EU als Teil der Gesamthilfe der Geber für den 
sozialen Sektor in einem bestimmten Land betrachtet werden.  Ein gewisser Grad an Flexibilität sollte die 
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Regel sein. legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach der 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr bis zum Juli einen 
Jahresbericht über die Entwicklungszusammenarbeit vor.  Dieser Bericht enthält u.a. Informationen 
darüber, wie die Arbeiten der Europäischen Kommission zur Erreichung des 35%-Ziels für soziale 
Infrastrukturen sowie zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele beigetragen haben.  Im Bericht 
sollten ferner Auskünfte darüber, wie die Haushaltsmittel zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele beigetragen haben, sowie Informationen über den Stand der Koordinierung der Geber 
unter den Mitgliedstaaten enthalten sein. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Nach Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und 
über mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 09 Beziehungen zu Lateinamerika 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35% der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
BildungDie Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen 
Bericht vor und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. Dabei muss der Beitrag aus dem Haushalt der EU als Teil der Gesamthilfe der Geber für den 
sozialen Sektor in einem bestimmten Land betrachtet werden.  Ein gewisser Grad an Flexibilität sollte die 
Regel sein. legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach der 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr bis zum Juli einen 
Jahresbericht über die Entwicklungszusammenarbeit vor.  Dieser Bericht enthält u.a. Informationen 
darüber, wie die Arbeiten der Europäischen Kommission zur Erreichung des 35%-Ziels für soziale 
Infrastrukturen sowie zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele beigetragen haben.  Im Bericht 
sollten ferner Auskünfte darüber, wie die Haushaltsmittel zur Erreichung der Millennium-
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Entwicklungsziele beigetragen haben, sowie Informationen über den Stand der Koordinierung der Geber 
unter den Mitgliedstaaten enthalten sein. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Nach der Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse 
und über mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 10 Beziehungen zu Asien 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Asien 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35% der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
BildungDie Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen 
Bericht vor und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. Dabei muss der Beitrag aus dem Haushalt der EU als Teil der Gesamthilfe der Geber für den 
sozialen Sektor in einem bestimmten Land betrachtet werden.  Ein gewisser Grad an Flexibilität sollte die 
Regel sein. legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach der 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr bis zum Juli einen 
Jahresbericht über die Entwicklungszusammenarbeit vor.  Dieser Bericht enthält u.a. Informationen 
darüber, wie die Arbeiten der Europäischen Kommission zur Erreichung des 35%-Ziels für soziale 
Infrastrukturen sowie zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele beigetragen haben.  Im Bericht 
sollten ferner Auskünfte darüber, wie die Haushaltsmittel zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele beigetragen haben, sowie Informationen über den Stand der Koordinierung der Geber 
unter den Mitgliedstaaten enthalten sein. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Nach Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und 
über mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 
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------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 21 03 Beziehungen zu den Staaten in Afrika südlich der Sahara, im Karibischen Raum und im 
Pazifischen und Indischen Ozean sowie zu den überseeischen Ländern und Gebieten 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu den Staaten in Afrika südlich der Sahara, im Karibischen Raum und im Pazifischen und 
Indischen Ozean sowie zu den überseeischen Ländern und Gebieten 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35% der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
BildungDie Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen 
Bericht vor und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. Dabei muss der Beitrag aus dem Haushalt der EU als Teil der Gesamthilfe der Geber für den 
sozialen Sektor in einem bestimmten Land betrachtet werden.  Ein gewisser Grad an Flexibilität sollte die 
Regel sein. erläutert darin, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr bis zum Juli einen 
Jahresbericht über die Entwicklungszusammenarbeit vor.  Dieser Bericht enthält u.a. Informationen 
darüber, wie die Arbeiten der Europäischen Kommission zur Erreichung des 35%-Ziels für soziale 
Infrastrukturen sowie zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele beigetragen haben.  Im Bericht 
sollten ferner Auskünfte darüber, wie die Haushaltsmittel zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele beigetragen haben, sowie Informationen über den Stand der Koordinierung der Geber 
unter den Mitgliedstaaten enthalten sein. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Nach Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und 
über mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
• Die Kommission hat ihr Berichterstattungssystem im Jahresbericht 2004 verbessert.  Im Bericht sind 

aber lediglich Informationen über den Beitrag aus dem EU-Haushalt und dem EEF zu verschiedenen 
Sektoren in den Entwicklungsländern (Input), nicht aber über die durch diese Unterstützung erzielten 
Ergebnisse im Bezug auf die Millennium-Entwicklungsziele (Output) enthalten.  

• Die zugewiesenen Gesamtmittel haben sich seit 2003 mehr als verdoppelt.  Über ihre Auswirkungen auf 
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die Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele muss Bericht erstattet werden.  

• Ohne eine verbesserte Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und anderen Gebern werden die Millennium-Entwicklungsziele nicht zu erreichen sein.  

• Die Zielvorgabe von 35% der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen sollte wie im 
Haushaltsplan 2004 wieder eingesetzt werden.  

 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5760   === DEVE/5760=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 08 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 08 Beziehungen zu den Ländern im nahen osten und im südlichen Mittelmeerraum 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu den Ländern im nahen osten und im südlichen Mittelmeerraum 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
Bildung und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. Dabei muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor in 
einem bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel sein. 
Mindestens 20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der 
sektoralen Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Die Zielvorgabe von 35 % wurde in dieser Formulierung im Jahr 2001 zwischen der Haushaltsbehörde und 
der Kommission vereinbart. Die Kommission richtet sich weiterhin danach und stützt sich in ihren Berichten 
an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung der Mittel im Bereich der Entwicklung darauf. 

Obwohl der Zielvorgabe von 35 % zufolge die Mittel „hauptsächlich [für] Bildung und Gesundheit“ 
verwendet werden müssen, hat die Kommission dieser Anforderung nicht Folge geleistet. Die 
Verpflichtungen in diesem Bereich sind immer noch sehr gering, und die Zahlen für die Grundversorgung 
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bzw. Grundbildung sind erschreckend (im Jahr 2002 0,53 % für Grundbildung und 1,85 % für die 
medizinische Grundversorgung). Der Prozentsatz von 20 % geht auf die Verpflichtung zurück, die bei der 
UNO-Konferenz über soziale Entwicklung in Kopenhagen vom März 1995 eingegangen wurde, und beruht 
auf Berechnungen in Bezug auf die erforderlichen Ressourcen zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele in den Bereichen Gesundheit und Bildung. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5706   === DEVE/5706=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 08 02 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 08 02 01 MEDA (Begleitmaßnahmen zu den Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen 
in den Mittelmeerdrittländern) 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 08 02 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 648 400 000 428 000 000 714 253 000 500 000 000 689 253 000 490 000 000 -6 853 000 0 682 400 000 490 000 000

Reserven 34 000 000 22 000 000    

BEGRÜNDUNG: 
Die Nachbarschaftspolitik ist eine Initiative, die allgemein begrüßt wird. Da MEDA aber bereits das 
finanziell größte einzelne EU-Programm im Bereich Außenbeziehungen ist, sollten die Mittelzuweisungen 
für MEDA auf der Höhe von 2004 beibehalten werden.  Die Mittel, die durch die Mittelkürzungen in Höhe 
von etwa 32 Millionen Euro im Vergleich zum HVE frei werden, sollten statt dessen Haushaltslinien zugute 
kommen, die in direkter Verbindung zur Beseitigung der Armut und der Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele in den ärmsten Regionen der Welt insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
Gleichstellung der Geschlechter und Umwelt, armutsbedingte Krankheiten sowie finanzielle und technische 
Zusammenarbeit mit Asien stehen. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5718   === DEVE/5718=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 08 02 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 08 02 01 MEDA (Begleitmaßnahmen zu den Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen 
in den Mittelmeerdrittländern) 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 
19 08 02 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 648 400 000 428 000 000 714 253 000 500 000 000 689 253 000 490 000 000   689 253 000 490 000 000
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19 08 02 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Reserven 34 000 000 22 000 000    

Bezeichnung: 
MEDA (Begleitmaßnahmen zu den Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den 
Mittelmeerdrittländern) 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Diese Mittel dienen insbesondere zur Finanzierung des Schutzes und der ..........länderspezifischen 
Strategiepapiere (LSP), der nationalen Richtprogramme (PIN) und der Halbzeitüberprüfungen.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen ferner der Förderung des verstärkten Einsatzes nachhaltiger Energieträger sowie der 
Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro 
stimmte die EU der Agenda 21 zu. Die Ziele werden nicht erfüllt. Insbesondere Vorhaben im 
Zusammenhang mit erneuerbaren Energiequellen könnten zur Verbesserung der Umweltsituation in 
Entwicklungsländern beitragen.  

Informations- und Kommunikationstechnologien werden nur ungenügend in die geografischen Programme 
einbezogen.  Angesichts der globalen Bedeutung dieser Technologien sollten sie zur Förderung des 
Entwicklungsprozesses umfassender genutzt werden.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5762   === DEVE/5762=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 09 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 09 Beziehungen zu Lateinamerika 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
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Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
Bildung und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. Dabei muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor in 
einem bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel sein. 
Mindestens 20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der 
sektoralen Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Die Zielvorgabe von 35 % wurde in dieser Formulierung im Jahr 2001 zwischen der Haushaltsbehörde und 
der Kommission vereinbart. Die Kommission richtet sich weiterhin danach und stützt sich in ihren Berichten 
an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung der Mittel im Bereich der Entwicklung darauf. 
Diese Erläuterungen wurden von der Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 2004 aufgenommen, im 
HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig.  

Obwohl der Zielvorgabe von 35 % zufolge die Mittel „hauptsächlich [für] Bildung und Gesundheit“ 
verwendet werden müssen, hat die Kommission dieser Anforderung nicht Folge geleistet. Die 
Verpflichtungen in diesem Bereich sind immer noch sehr gering, und die Zahlen für die Grundversorgung 
bzw. Grundbildung sind erschreckend (im Jahr 2002 0,53 % für Grundbildung und 1,85 % für die 
medizinische Grundversorgung). Der Prozentsatz von 20 % geht auf die Verpflichtung zurück, die bei der 
UNO-Konferenz über soziale Entwicklung in Kopenhagen vom März 1995 eingegangen wurde, und beruht 
auf Berechnungen in Bezug auf die erforderlichen Ressourcen zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Diese Erläuterungen wurden von der 
Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 2004 aufgenommen, im HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5761   === DEVE/5761=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 09 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 09 Beziehungen zu Lateinamerika 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 
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Die Kooperationsabkommen mit den lateinamerikanischen Entwicklungsländern enthalten eine 
Menschenrechtsklausel, deren ..........auf die Einhaltung dieser Klausel durch die Empfängerländer zu achten.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Dieses Kapitel deckt auch den Schutz und die Förderung der Rechte des Kindes im Rahmen der 
Programme, einschließlich der länderspezifischen Strategiepapiere, der nationalen Richtprogramme und 
der Halbzeitüberprüfungen. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Diese Erläuterungen wurden von der Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 2004 aufgenommen, im 
HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig. 

Da die Rechte der Kinder systematisch einbezogen werden, ist die Unterstützung von Projekten in diesem 
Bereich zurückgegangen, wie die rückläufige Zahl von im Jahr 2002 finanzierten Projekten beweist. Das 
Mainstreaming alleine hat anscheinend nicht ausgereicht, um klar zu machen, dass eine spezifische 
Ausrichtung auf Kinder in die Planung aufzunehmen ist. In Hinblick darauf hat das Europäische Parlament 
in mehreren Berichten und Entschließungen die Kommission aufgefordert, die Rechte der Kinder in alle 
externen Politikbereiche der EU, einschließlich der EU-Politik der Entwicklungszusammenarbeit, stärker 
einzubeziehen, indem sie einen doppelten Lösungsansatz verfolgt, nämlich einerseits das Mainstreaming und 
andererseits gezielte Aktionen (Jahresbericht des EP über die Menschenrechte im Jahr 2002 weltweit und die 
Menschenrechtspolitik der Europäischen Union (A5-0274/2003); Entschließung des EP zum Kinderhandel 
und zu den Kindersoldaten (B5-0320/2003)). 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5707   === DEVE/5707=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 09 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 09 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 189 550 000 120 000 000 200 000 000 213 000 000 191 000 000 209 000 000 14 000 000 6 000 000 205 000 000 215 000 000

Reserven 10 000 000 6 000 000    

BEGRÜNDUNG: 
Die Europäische Union hat wiederholt ihr nachdrückliches Eintreten für die Beseitigung der Armut und die 
Millennium-Entwicklungsziele bekräftigt. Die EU hat die Pflicht, ihre Anstrengungen im Bereich der 
Armutsbekämpfung in Lateinamerika zu verstärken.  Die Aufstockung der Mittel für Lateinamerika muss 
der Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele dienen und Projekten für die ärmsten Teile der 
Bevölkerung und die ärmsten Länder der Region zugute kommen.   



 

 22

Ein Teil der Mittelzuweisungen für MEDA, das bereits das größte einzelne geografische Programm der EU 
darstellt, und TACIS sollte daher für Lateinamerika vorgesehen werden.   Die Mittel für Kroatien werden in 
den Bereich der Heranführungsstrategie übertragen. Durch die Bereitstellung des von der Kommission 
vorgeschlagenen Flexibilitätsinstruments wird sichergestellt, dass die für die neuen Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Irak notwendigen Mittel nicht aus dem Bereich der Maßnahmen 
für die langfristige Beseitigung der Armut abgezogen werden.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5763   === DEVE/5763=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 09 01 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
19 09 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 189 550 000 120 000 000 200 000 000 213 000 000 191 000 000 209 000 000 9 000 000 4 000 000 200 000 000 213 000 000

Reserven 10 000 000 6 000 000    

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Vor den Spiegelstrichen beginnend mit : 

Diese Mittel dienen der Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in den lateinamerikanischen ..........und 
der Verkehrsinfrastrukturen,Förderung des verstärkten Einsatzes der Informations- und 
Kommunikationstechnologien.  
— .......... 

und endend mit : 

Förderung des verstärkten Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
Bildung und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. In diesem Zusammenhang muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den 
sozialen Sektor in einem bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss 
die Regel sein. Mindestens 20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den 
Bereichen gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der 
Unterstützung der sektoralen Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren 
Rahmen sie für gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. Es ist wesentlich, 
dass ein hohes Niveau an Sozialausgaben beibehalten wird, um weitere Fortschritte zur Erreichung der 
Millennium-Entwicklungsziele zu machen. 
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Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Wiedereinsetzung der Mittel des HVE 2005. Der Wiederaufbau des Irak sollte nicht auf Kosten der 
Programme für Entwicklungszusammenarbeit finanziert werden. Die Kürzung dieser Linie um 9 Mio. Euro 
durch den Rat ist ungerechtfertigt und sollte rückgängig gemacht werden.  

Zu den Erläuterungen ist zu sagen, dass die Zielvorgabe von 35 % in dieser Formulierung im Jahr 2001 
zwischen der Haushaltsbehörde und der Kommission vereinbart wurde. Die Kommission richtet sich 
weiterhin danach und stützt sich in ihren Berichten an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung 
der Mittel im Bereich der Entwicklung darauf. Die Verpflichtung zu diesem Mindestniveau an 
Sozialausgaben muss also in allen EU-Verordnungen über die Beziehungen zu Entwicklungsländern und -
regionen gewährleistet sein. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5765   === DEVE/5765=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 10 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 10 Beziehungen zu Asien 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Asien 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
Bildung und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet.In diesem Zusammenhang muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den 
sozialen Sektor in einem bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss 
die Regel sein.Mindestens 20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den 
Bereichen gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der 
Unterstützung der sektoralen Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren 
Rahmen sie für gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 
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BEGRÜNDUNG: 
Die Zielvorgabe von 35 % wurde in dieser Formulierung im Jahr 2001 zwischen der Haushaltsbehörde und 
der Kommission vereinbart. Die Kommission richtet sich weiterhin danach und stützt sich in ihren Berichten 
an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung der Mittel im Bereich der Entwicklung darauf. 
Diese Erläuterungen wurden von der Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 2004 aufgenommen, im 
HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig.  

Obwohl der Zielvorgabe von 35 % zufolge die Mittel „hauptsächlich [für] Bildung und Gesundheit“ 
verwendet werden müssen, hat die Kommission dieser Anforderung nicht Folge geleistet. Die 
Verpflichtungen in diesem Bereich sind immer noch sehr gering, und die Zahlen für die Grundversorgung 
bzw. Grundbildung sind erschreckend (im Jahr 2002 0,53 % für Grundbildung und 1,85 % für die 
medizinische Grundversorgung). Der Prozentsatz von 20 % geht auf die Verpflichtung zurück, die bei der 
UNO-Konferenz über soziale Entwicklung in Kopenhagen vom März 1995 eingegangen wurde, und beruht 
auf Berechnungen in Bezug auf die erforderlichen Ressourcen zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele in den Bereichen Gesundheit und Bildung. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5708   === DEVE/5708=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 10 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 10 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 278 000 000 266 000 000 316 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000 100 000 000 50 000 000 397 000 000 319 000 000

Reserven 14 000 000 14 000 000    

BEGRÜNDUNG: 
Die große Mehrheit der ärmsten Bevölkerungsgruppen auf der Welt lebt in Asien.  Die Aufstockung der 
Mittel für diese Hauhaltslinie soll — im Einklang mit dem nachdrücklichen Eintreten der EU für die 
Beseitigung der Armut und die Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele — den ärmsten Ländern 
Asiens und den ärmsten Bevölkerungsgruppen zugute kommen.  

Um die Aufstockung dieser Mittel zu finanzieren, werden die Mittelzuweisungen in anderen Bereichen der 
Außenbeziehungen (MEDA, TACIS) gekürzt.  Die Mittel für Kroatien werden in den Bereich der 
Heranführungsstrategie übertragen, und das Flexibilitätsinstrument wird ebenfalls bereitgestellt.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5755   === DEVE/5755=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 10 01 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 



 

 25

Artikel 19 10 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 10 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 278 000 000 266 000 000 316 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000 19 000 000 0 316 000 000 269 000 000

Reserven 14 000 000 14 000 000    

BEGRÜNDUNG: 
Wiedereinsetzung der Mittel des HVE. Im Interesse der Linderung der Armut sollten mehr Mittel nach 
Asien fließen, wo die meisten Armen leben. Zusätzlich sollte berücksichtigt werden, dass die lediglich mit 
4 125 000 Euro ausgestattete Haushaltslinie 19 10 04 (Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen 
zugunsten der Entwicklungsländer in Asien) für 2005 mit einem p.m.-Vermerk versehen wurde. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5766   === DEVE/5766=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 10 01 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
19 10 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 278 000 000 266 000 000 316 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000 19 000 000 27 000 000 316 000 000 296 000 000

Reserven 14 000 000 14 000 000    

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Erläuterungen: 
Vor dem Absatz 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern 
..........Katastrophenverhütung und Wiederaufbau sowie verstärkter Einsatz der Informations- und 
Kommunikationstechnologien.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
Bildung und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet. Dabei muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor in 
einem bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel sein. 
Mindestens 20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der 
sektoralen Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für 
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gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. Es ist wesentlich, dass ein hohes 
Niveau an Sozialausgaben beibehalten wird, um weitere Fortschritte zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele zu machen. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Wiedereinsetzung der Mittel des HVE 2005. Das wichtigste Ziel der Entwicklungspolitik ist die 
Bekämpfung der Armut, und der Großteil der Armen auf der Welt lebt in Asien. Außerdem sollte der 
Wiederaufbau des Irak nicht auf Kosten der Programme für Entwicklungszusammenarbeit finanziert werden. 
Die Kürzung dieser Linie durch den Rat ist daher ungerechtfertigt und sollte rückgängig gemacht werden. 
Zu den Erläuterungen ist zu sagen, dass die Zielvorgabe von 35 % in dieser Formulierung im Jahr 2001 
zwischen der Haushaltsbehörde und der Kommission vereinbart wurde. Die Kommission richtet sich 
weiterhin danach und stützt sich in ihren Berichten an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung 
der Mittel im Bereich der Entwicklung darauf. Die Verpflichtung zu diesem Mindestniveau an 
Sozialausgaben muss also in allen EU-Verordnungen über die Beziehungen zu Entwicklungsländern und -
regionen gewährleistet sein. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5719   === DEVE/5719=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 10 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 
19 10 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 278 000 000 266 000 000 316 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000   297 000 000 269 000 000

Reserven 14 000 000 14 000 000    

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Erläuterungen: 
Vor dem Absatz 

Mit diesen Mitteln sollen mit Hilfe des verstärkten Einsatzes der ..........Bekämpfung von Drogen und Aids 
sowie demographische Fragen finanziert werden.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern 
Asiens, insbesondere den ärmsten Ländern, zur Lösung der makroökonomischen und der sektoralen 
Probleme. Vorrang haben Maßnahmen, die die Strukturierung der Wirtschaft und den Verwaltungsaufbau 
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sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft begünstigen, einschließlich Maßnahmen in den Bereichen 
Demokratisierung, allgemeiner Zugang von Kindern beiderlei Geschlechts sowie von Frauen zum Primar- 
und Sekundarunterricht, Umwelt, tropische Wälder, Drogenbekämpfung, regionale Zusammenarbeit, 
Katastrophenverhütung und Wiederaufbau sowie Förderung des verstärkten Einsatzes nachhaltiger 
Energieträger undverstärkter Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro 
stimmte die EU der Agenda 21 zu. Die Ziele werden nicht erfüllt. Insbesondere Vorhaben im 
Zusammenhang mit erneuerbaren Energiequellen könnten zur Verbesserung der Umweltsituation in 
Entwicklungsländern beitragen.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5709   === DEVE/5709=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 11 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 11 01 Beurteilung der Ergebnisse der Gemeinschaftshilfe sowie Maßnahmen zur 
Weiterverfolgung und Rechnungsprüfung 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
19 11 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 12 500 000 11 600 000 14 600 000 11 680 000 12 600 000 11 680 000 2 000 000 0 14 600 000 11 680 000

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
Wiedereinsetzung der Mittel des HVE. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5756   === DEVE/5756=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 19 11 01 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 11 01 Beurteilung der Ergebnisse der Gemeinschaftshilfe sowie Maßnahmen zur 
Weiterverfolgung und Rechnungsprüfung 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
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19 11 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel 12 500 000 11 600 000 14 600 000 11 680 000 12 600 000 11 680 000 2 000 000 0 14 600 000 11 680 000

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
Wiedereinsetzung der Mittel des HVE. Die Qualität der Hilfe ist mindestens genauso wichtig wie ihre 
Quantität. Um die Qualität zu gewährleisten, ist eine eingehende Bewertung der Hilfe unerlässlich. Auf den 
von der Kommission vorgenommenen Voranschlag der benötigten Mittel sollte man sich verlassen, da sie 
diejenige ist, die für mögliche Fehlleistungen zur Verantwortung gezogen werden müsste. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5769   === DEVE/5769=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 03 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 02 03 Beteiligung der Gemeinschaft an Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen 
zugunsten der Entwicklungsländer 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
21 02 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 188 800 000 171 000 000 197 733 000 180 000 000 191 733 000 180 000 000 16 000 000 10 000 000 207 733 000 190 000 000

Reserven 10 000 000 9 000 000    

BEGRÜNDUNG: 
Die Haushaltslinie zur Kofinanzierung von NRO ist seit sieben Jahren immer auf dem gleichen Stand 
beibehalten worden. Das ist im Hinblick auf die Erweiterung der EU, in deren Zuge zehn neue 
Mitgliedstaaten mit einer beschränkten Tradition der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Süden 
aufgenommen wurden, besonders beunruhigend. Die neuen Mitgliedstaaten sollten also vermehrt 
Hilfestellung erhalten, um eine öffentliche Unterstützung für die Entwicklungstätigkeiten einzurichten und 
ein Know-how der Zivilgesellschaft im Entwicklungsbereich aufzubauen. Im HVE 2005 wurde jedoch keine 
Mittelaufstockung vorgesehen. Diese Haushaltslinie spielt eine einzigartige und wichtige ergänzende Rolle 
dabei, die Bekämpfung der Armut stärker in den Mittelpunkt der Entwicklungspolitik der EU zu rücken. Sie 
stellt einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Partnerschaft zwischen der europäischen und der 
südlichen Zivilgesellschaft zur Armutsbekämpfung dar und mobilisiert öffentliche Unterstützung in Europa 
für die EU-Entwicklungszusammenarbeit. In den letzten Jahren war eine immer stärkere Nachfrage nach 
qualitativ hochwertigen Vorschlägen zu beobachten, und die Kommission finanziert ca. 50 % der 
Vorschläge, die als «gute» Projekte beurteilt werden. Ungefähr 10 % der Haushaltslinie zur Kofinanzierung 
werden für Bildungsmaßnahmen im Bereich Entwicklungsfragen in Europa aufgewandt. Außerdem hat die 
Kommission gerade vorgeschlagen, dieses bereits zu stark ausgeschöpfte Instrument im Zuge der geplanten 
Verordnung über die Vereinheitlichung der Hilfe für alle Drittstaaten zu öffnen. Daher ist eine Aufstockung 
dieser Linie um 16 Mio. Euro (Verpflichtungen) bzw. 10 Mio. Euro (Zahlungen) gerechtfertigt. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
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Abänderungsentwurf 5710   === DEVE/5710=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 03 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 02 03 Beteiligung der Gemeinschaft an Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen 
zugunsten der Entwicklungsländer 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
21 02 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 188 800 000 171 000 000 197 733 000 180 000 000 191 733 000 180 000 000 10 000 000 0 201 733 000 180 000 000

Reserven 10 000 000 9 000 000    

Bezeichnung: 
Beteiligung der Gemeinschaft an Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen zugunsten der 
Entwicklungsländer 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Europäische NRO, die für eine Kofinanzierung aus diesen Mitteln in ..........ihrer Verwaltungsausgaben an 
den Gesamtkosten auf das notwendige Mindestmaß beschränken.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Maßnahmen, die von NRO aus den neuen Mitgliedstaaten durchgeführt werden, und insbesondere 
Maßnahmen, die gemeinsam mit von NRO aus den derzeitigen 15 Mitgliedstaaten und NRO aus den 
altenneuen Mitgliedstaaten durchgeführt werden, werden vorrangig behandelt.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Die Kofinanzierung von NRO-Projekten stellt einen wichtigen Aspekt der Entwicklungspolitik der EU dar 
und sollte etwas über die Höhe der Mittelausstattung von 2004 angehoben werden.  Diese Aufstockung der 
Mittel ist aufgrund der Einbeziehung von NRO aus 10 neuen Mitgliedstaaten, die unterstützt werden sollten, 
gerechtfertigt.  Sie spielen auch eine sehr wichtige Rolle, was die Sensibilisierung der Bevölkerung in den 
neuen Mitgliedstaaten für die Entwicklungspolitik betrifft.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5757   === DEVE/5757=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 03 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 



 

 30

Artikel 21 02 03 Beteiligung der Gemeinschaft an Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen 
zugunsten der Entwicklungsländer 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
21 02 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 188 800 000 171 000 000 197 733 000 180 000 000 191 733 000 180 000 000 8 267 000 20 000 000 200 000 000 200 000 000

Reserven 10 000 000 9 000 000    

BEGRÜNDUNG: 
2003 belief sich das Ergebnis dieser Haushaltslinie, die für gemeinsam mit NRO realisierte 
Kofinanzierungen bestimmt ist, bereits auf 200 Millionen Euro. Es gibt keinen Grund dafür, warum gerade 
diese Mittel, die eine gewisse Garantie für eine dezentrale Zusammenarbeit bieten, gekürzt werden sollten. 
Es ist bekannt, dass bei dieser Haushaltslinie der Bedarf die verfügbaren Mittel seit jeher bei weitem 
übersteigt. Der Beitritt neuer Länder sollte ein zusätzlicher Grund sein, NRO aus diesen Ländern darin zu 
bestärken, sich in der Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren. Die Verpflichtungen und die Zahlungen 
sollten gleich hoch angesetzt werden, da insbesondere kleine Organisationen von einer raschen Auszahlung 
der Mittel abhängig sind. Die Kommission sollte die Reform ihrer Dienststellen inzwischen so weit 
abgeschlossen haben, dass eine rasche Ausführung dieser Mittel möglich ist. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5711   === DEVE/5711=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 05 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 02 05 Umwelt in den Entwicklungsländern 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 
21 02 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 48 500 000 50 000 000 56 276 000 50 000 000 56 276 000 50 000 000   56 276 000 50 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Umwelt in den Entwicklungsländern 

Erläuterungen: 
Nach den Spiegelstrichen beginnend mit : 

Diese Mittel dienen, ergänzend und zusätzlich zu der Unterstützung im ..........nationaler und globaler Ebene 
zu erfüllen haben, Rechnung zu tragen.  
— .......... 

und endend mit : 

der Bereitstellung von Finanzhilfe und Know-how zur Förderung der Erhaltung ..........nationaler und 
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globaler Ebene zu erfüllen haben, Rechnung zu tragen.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen ferner der Finanzierung von Studien darüber, wie die EU das Problem der 
Abholzung der Wälder auf proaktivere Art und Weise — durch die Entschädigung der Länder, die keine 
Abholzungen durchführen — lösen könnte. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
In einer Reihe von Entwicklungsländern nimmt die Abholzung der Wälder immer besorgniserregendere 
Ausmaße an.  Die EU sollte sich nach neuen Möglichkeiten umsehen, um die Länder zu entschädigen, die 
nicht nur neue Bäume pflanzen sondern auch keine Abholzungen in bestimmten Gebieten durchführen.  Die 
Grundlage für Forschungs- und Durchführbarkeitsstudien in diesem Zusammenhang wären die in 
Verordnung Nr. 2494/2000 vorgesehenen Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung 
tropischer Regenwälder.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5712   === DEVE/5712=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 07 02 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 21 02 07 02 Bekämpfung armutsbedingter Krankheiten (HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose) in 
den Entwicklungsländern  

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
21 02 07 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 82 500 000 68 000 000 87 412 000 71 200 000 87 412 000 71 200 000 20 000 000 15 000 000 107 412 000 86 200 000

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
In Verordnung Nr. 1568/2003 wurde ein Finanzrahmen in Höhe von 351 Millionen Euro (für den Zeitraum 
2003-2006) für die Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung von durch Armut bedingten 
Krankheiten vereinbart.  Angesichts der verheerenden Auswirkungen der HIV/Aids-Epidemie in den 
ärmeren Teilen der Welt und in Anbetracht der Tatsache, dass keine Verbesserung der Lage in Sicht ist, gibt 
es Anlass zu Besorgnis, dass die dem Globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und 
Tuberkulose zugewiesenen Mittel stagnieren. Daher erscheint die Anwendung von Artikel 33 Absatz 3 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 (ABl. C 172, 18.6.1999, S. 1) gerechtfertigt. Der 
vereinbarte Finanzrahmen sollte überschritten und um 10% (35 Millionen Euro) — aufgeteilt auf die 
Haushaltspläne 2005 und 2006 — aufgestockt werden. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5750   === DEVE/5750=== 
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Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 07 04 
<< von Catherine Guy-Quint, Kathalijne Maria Buitenweg, Frithjof Schmidt >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 21 02 07 04 Hilfe zur Bekämpfung von armutsbedingten Krankheiten, außer HIV/Aids, Malaria 
und Tuberkulose, in Entwicklungsländern 

Die Bezeichnung, die Erläuterungen und die Zahlenangaben 
21 02 07 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 3 000 000 2 000 000 — 2 000 000 — 2 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 12 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Vorbereitende MaßnahmeHilfe zur Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen der EU und internationalen öffentlichen/privaten Partnerschaften bei der Bekämpfung von 
armutsbedingten Krankheiten, außer HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose, in Entwicklungsländern 

Erläuterungen: 
Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Diese Maßnahme sichert die Kontinuität und den Ausbau der in den Haushaltsplänen für 2003 und 2004 
vorgesehenen Pilotprojekten.  Sie ist in ihrem Anwendungsbereich darauf ausgerichtet, durch gezielte 
und innovative Maßnahmen die Bedingungen für eine bessere Koordinierung zwischen der EU, den 
Mitgliedstaaten und den wichtigsten internationalen öffentlichen/privaten Partnerschaften im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit und der Immunisierung zu prüfen und sicherzustellen sowie eine größere 
Effizienz der Investitionen in Gesundheitssysteme (Vorsorge, Bildung, Ausbau der Kapazitäten) in den 
Entwicklungsländern zu gewährleisten.  Die vorbereitende Maßnahme unterstützt gleichzeitig das globale 
Ziel der Armutsbekämpfung, das im Mittelpunkt der Entwicklungshilfepolitik der EU steht, und die 
entschlossene und koordinierte Verfolgung der Millenium-Ziele im Bereich der sozialen Entwicklung, 
insbesondere der  Ziele im Zusammenhang mit der Verminderung der Sterblichkeit bei Kindern unter 
fünf Jahren um zwei Drittel im Zeitraum von 1990 bis 2015 (Ziel 4).Mittel dienen der Finanzierung von 
Pilotprojekten zur Bekämpfung von durch Armut bedingten Krankheiten außer HIV/Aids, Malaria und 
Tuberkulose durch Ergänzung und Stärkung der Anstrengungen anderer Organisationen und Staaten. 

Folgender Text ist zu streichen: 

Außerdem soll damit zu Immunisierungsprogrammen gegen Krankheiten wie Masern, Diphtherie, Tetanus, 
Keuchhusten, Hepatitis B, Haemophilus influenzae B, Gelbfieber, Hirnhautentzündung oder durch 
Pneumokokken ausgelöste Krankheiten beigetragen werden. 

Folgender Text ist zu streichen: 

Diese Mittel sind zusätzlich für die Finanzierung von Pilotvorhaben bestimmt, mit denen Behinderungen, die 
verhindert werden könnten, bekämpft und eine gute gesundheitliche und soziale Versorgung – einschließlich 
des Zugangs zu medizinischen Geräten und Rehabilitationsdiensten für Menschen mit Behinderungen – 
sichergestellt sowie Bildungs- und Ausbildungsprogramme zur Bekämpfung der Diskriminierung gefördert 
werden sollen.  

Rechtsgrundlagen: 
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Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
In den Entwicklungsländern sterben täglich 28 000 Kinder.  8 000 dieser Todesfälle, unter denen sich 
mindestens zur Hälfte Kinder unter fünf Jahren befinden, können mit den vorhandenen Impfstoffen 
beispielsweise gegen Masern, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis B, Haemophilus influenzae B 
und Gelbfieber verhindert werden.  Durch die neuen Impfstoffe, die in Kürze zur Verfügung stehen werden 
(Impfstoffe gegen Meningitis, Rotavirus und Pneumokokken), ließe sich die Zahl der Leben, die täglich 
gerettet werden, um 5 000 erhöhen, was eine Gesamtzahl von 13 000 pro Tag oder 5 Millionen pro Jahr 
ergibt. Trotz der seit Jahrzehnten unternommenen Anstrengungen sind all diese Krankheiten weiterhin die 
häufigste Todesursache bei Kindern. Seit einigen Jahren kehrt sich die Entwicklung unter dem Einfluss 
weltweiter öffentlicher/privater Partnerschaftsinitiativen um, doch ist das Gleichgewicht weiterhin gefährdet 
ebenso wie die Mittel noch immer unzureichend und die Fortschritte noch immer zu langsam sind.  
Aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Politik und ihrer finanziellen und technischen Mittel ist die EU es sich 
schuldig, ihren Mehrwert in den aktiven Dienst der koordinierten Bekämpfung dieser Geißeln zu stellen, die 
die Ursachen für Armut und Unterentwicklung sind und die Schwächsten treffen: die Kinder. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5770   === DEVE/5770=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 12 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 02 12  Einbeziehung der Rechte des Kindes in die Entwicklungszusammenarbeit 

Die Erläuterungen, die Verweise und die Zahlenangaben 
21 02 12 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel — p.m. — — — — 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
 Einbeziehung der Rechte des Kindes in die Entwicklungszusammenarbeit 

Erläuterungen: 
Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Mit diesen Mitteln soll sichergestellt werden, dass die Kommission die Rechte des Kindes in ihre 
Entwicklungspolitik einbezieht, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und fördert.einbezieht. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Es soll ein Beitrag zur Verhinderung von Verstößen gegen die Rechte von Kindern in 
Entwicklungsländern geleistet werden, also etwa Kinderhandel, Rekrutierung von Kindern in die Armee 
und andere Formen des Missbrauchs von Kindern in Regionen mit bewaffneten Konflikten, Kinderarbeit, 
Missbrauch und Diskriminierung von Kindern mit HIV/Aids, Missbrauch und Diskriminierung von 
Mädchen, wie sie in der UNO-Konvention über die Rechte des Kindes, deren Fakultativprotokollen und 
anderen maßgeblichen internationalen Rechtsinstrumenten definiert sind. 
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Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Diese Mittel sind für die Er ist zur Finanzierung von Sensibilisierungsmaßnahmen, Studien, 
Expertentreffen, Information und Veröffentlichungen, Seminaren und praktischen Pilotmaßnahmen in 
EntwicklungsländernAusbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen innerhalb der Kommission bestimmt, 
die direkt darauf abzielen,um sicherzustellen, dass die Rechte der Kinder in den Entwicklungsländern 
geachtet werden, und die Umsetzung der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 
von 1989 sowie des in der UNO-Sondersitzung über Kinder im Jahr 2002 vereinbarten Aktionsplans zu 
unterstützen und zu finanzieren.Kinder in der Entwicklungspolitik und in Entwicklungsprogrammen der 
Gemeinschaft als Zielgruppe berücksichtigt werden und ein angemessener Prozentsatz der 
Entwicklungshilfe der Gemeinschaft Kinder erreicht. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die unter diesem Artikel eingesetzten Mittel dienen zur Finanzierung der vorbereitenden Maßnahmen im 
Sinne der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. Oktober 1998 über die Rechtsgrundlagen und die 
Umsetzung des Haushaltsplans. 

BEGRÜNDUNG: 
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes haben sich alle EU-Mitgliedstaaten 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ein angemessener Anteil der Entwicklungshilfe Kinder erreicht. 
Angesichts der bei der UNO-Sondersitzung über Kinder im Mai 2002 in New York getroffenen 
Vereinbarungen haben alle EU-Mitgliedstaaten ihr Eintreten für die Millennium-Entwicklungsziele im 
Zusammenhang mit Kindern bekräftigt. Am 8. Dezember 2003 nahm die EU neue „Leitlinien für Kinder und 
bewaffnete Konflikte“ an.  Außerdem wurde diese Verpflichtung auch in der vor kurzem gebilligten 
Europäischen Verfassung verankert, in der der Schutz der Rechte des Kindes als eines der Hauptziele der 
Beziehungen der Europäischen Union mit dem Rest der Welt definiert wird. Die EU muss ihre 
Verantwortung gegenüber Kindern, die geschützt werden müssen, ernst nehmen, indem sie im Haushaltsplan 
2005 entsprechende Programme vorsieht. 

Die Kommission hat bereits ihre Absicht bekundet, die Entwicklungspolitik stärker auf Kinder auszurichten, 
sie verfügt allerdings nicht über die notwendigen Ressourcen und das erforderliche Know-how. Mit dieser 
Haushaltslinie, die vom Parlament geschaffen wurde, soll sie in diesem Prozess unterstützt werden. Das 
Parlament betont in seiner Entschließung zum Kinderhandel und zu den Kindersoldaten, dass die Rechte der 
Kinder «eine politische Priorität darstellen» müssen, «die in den Haushaltsbeschlüssen in Form der 
Bereitstellung angemessener Mittel in einer eigens zu schaffenden Haushaltslinie zum Ausdruck kommen 
muss». 

Der in dieser Linie eingesetzte Betrag stammt aus dem Abänderungsentwurf des Ausschusses für 
Entwicklung und Zusammenarbeit zum HE 2004. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5758   === DEVE/5758=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 13 
<< von Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 02 13 Dezentralisierte Zusammenarbeit 
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Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
21 02 13 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel p.m. 6 500 000 3 662 000 3 000 000 3 662 000 3 000 000 1 338 000 1 000 000 5 000 000 4 000 000

Reserven 10 300 000    

Bezeichnung: 
Dezentralisierte Zusammenarbeit 

Erläuterungen: 
Vor dem Absatz 

In diesem Zusammenhang werden vorrangig Informations-, Ausbildungs-, Kapitalisierungs- und 
Kommunikationsmaßnahmen ..........die Gemeinschaft und der Umsetzung der dezentralen Zusammenarbeit 
zu ermöglichen.  

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Diese Mittel dienen der Stärkung der Handlungsfähigkeit, der Mobilisierung und Strukturierung der 
nichtstaatlichen Akteure und der lokalen Gebietskörperschaften undGebietskörperschaften, der Förderung 
des Dialogs zwischen nichtstaatlichen Akteuren und den Regierungen. Sie sind zur Finanzierung von 
sozialen oder wirtschaftlichen Entwicklungsmaßnahmen zugunsten der ärmsten Bevölkerungsteile der 
Entwicklungsländer unter Berücksichtigung besonders schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen 
bestimmt. Sie dienenRegierungen, der Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung von nachhaltigen 
Entwicklungsinitiativen der örtlichen Behörden, der repräsentativen Organisationen der örtlichen 
Gemeinschaften und der Verbände oder Gruppierungen in den Entwicklungsländern, gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit ihren Partnern in der Europäischen Union. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Die Mittel für die «dezentralisierte Zusammenarbeit» werden als Gegenstück zur Haushaltslinie 21 02 03 für 
mit NRO realisierte Kofinanzierungen betrachtet. Diese Haushaltslinie verlangt von südlichen NRO, sich 
eines europäischen Partners zu bedienen, um Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten. Dies ist bei der 
Haushaltslinie 21 02 13 (dezentralisierte Zusammenarbeit) nicht der Fall. Die Erläuterungen zu dieser 
Haushaltslinie besagen jedoch, dass die Mittel in erster Linie für den Aufbau von Strukturen und für die 
Verbesserung der Kommunikation bestimmt sind. In dem Abänderungsentwurf wird daher vorgeschlagen, 
bei der dezentralisierten Zusammenarbeit die gleiche Beschreibung hinzuzufügen, die auch in der 
Kofinanzierungs-Haushaltslinie verwendet wird, um die Möglichkeiten für eine Bereitstellung von Mitteln 
für nördliche und südliche NRO zu harmonisieren. Wenn die Europäische Union ernsthaft die Absicht 
verfolgt, südlichen nichtstaatlichen Akteuren die Möglichkeit einzuräumen, eine Direktfinanzierung für 
Projekte zu beantragen, müsste die Haushaltslinie in den kommenden Jahren aufgestockt und nicht gekürzt 
werden (2003 war sie mit 10 300 000 Euro ausgestattet!) 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5771   === DEVE/5771=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 13 
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<< von Margrietus J. van den Berg >> 
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 02 13 Dezentralisierte Zusammenarbeit 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
21 02 13 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel p.m. 6 500 000 3 662 000 3 000 000 3 662 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 662 000 4 000 000

Reserven 10 300 000    

BEGRÜNDUNG: 
Die Haushaltslinie für dezentralisierte Zusammenarbeit ist die einzige Linie im EU-Gesamthaushaltsplan, 
die lokale Behörden, nichtstaatliche Organisationen, Organisationen von autochthonen 
Bevölkerungsgruppen, lokale Händlervereinigungen und lokale Bürgergruppen, Kooperativen, 
Gewerkschaften, Organisationen von wirtschaftlichen und sozialen Akteuren, lokale Organisationen und die 
Zivilgesellschaft in Entwicklungsländern direkt anwenden können. Die Haushaltsbehörde bewilligte im 
Rahmen des EU-Haushaltsplans 2004 einen Betrag von 10,3 Mio. Euro, und im HVE 2005 wird eine 
erhebliche Kürzung der Mittel auf 3,662 Mio. Euro vorgeschlagen. Mit der Verordnung zu dieser Linie wird 
für 2004, 2005 und 2006 ein Betrag von 18 Mio. Euro bereitgestellt. Daher wäre eine Aufstockung um 1 
Mio. Euro gegenüber dem HVE 2005 im Rahmen der Verordnung und ermöglicht eine weitere 
Mittelausstattung im Jahr 2006. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5717   === DEVE/5717=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 02 18 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 02 18 —  
Änderung der Einstufung: OA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 02 18 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   500 000 500 000 500 000 500 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Pilotprojekt zu globalen öffentlichen Gütern 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind für die Finanzierung einer Durchführbarkeitsstudie im Bezug auf die Frage 
veranschlagt, wie die Europäische Union eine Führungsrolle bei der Bereitstellung und Finanzierung 
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globaler öffentlicher Güter übernehmen könnte.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die in diesem Artikel eingesetzten Mittel decken die Finanzierung von Pilotvorhaben im Sinne der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 
und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens (ABl. C 
172 vom 18.6.1999, S. 1).  

BEGRÜNDUNG: 
Die Völkergemeinschaft ist mit einer Reihe von grenzübergreifenden Problemen konfrontiert, wie der 
Klimaveränderung, Epidemien, Abholzung der Wälder, Verbrechen, Drogenhandel, Terrorismus — die 
zuweilen als «Global Public Bads» bezeichnet werden.  

Die Lösung dieser Probleme muss auf internationaler Ebene gefunden werden.   

Die Europäische Union befindet sich daher — als weltgrößter Geber im Bereich Entwicklungshilfe und 
wichtiger Akteur in den Bereichen Handel und Außenpolitik — in einer einzigartigen Position und kann eine 
Führungsrolle bei der Bereitstellung und Finanzierung globaler öffentlicher Güter übernehmen. 

Diese Mittel sind für die Finanzierung einer Durchführbarkeitsstudie im Bezug auf die Frage veranschlagt, 
wie die Europäische Union dieses Ziel erreichen könnte.   
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5768   === DEVE/5768=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 03 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 21 03 Beziehungen zu den Staaten in Afrika südlich der Sahara, im Karibischen Raum und im 
Pazifischen und Indischen Ozean sowie zu den überseeischen Ländern und Gebieten 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 

Bezeichnung: 
Beziehungen zu den Staaten in Afrika südlich der Sahara, im Karibischen Raum und im Pazifischen und 
Indischen Ozean sowie zu den überseeischen Ländern und Gebieten 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster ..........werden soll. Die 
Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Gemäß der Zielvorgabe werden in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich 
Bildung und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, 
verwendet.Dabei muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor in 
einem bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel 
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sein.Mindestens 20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der 
sektoralen Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Die Zielvorgabe von 35 % wurde in dieser Formulierung im Jahr 2001 zwischen der Haushaltsbehörde und 
der Kommission vereinbart. Die Kommission richtet sich weiterhin danach und stützt sich in ihren Berichten 
an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung der Mittel im Bereich der Entwicklung darauf. 
Diese Erläuterungen wurden von der Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 2004 aufgenommen, im 
HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig.  

Obwohl der Zielvorgabe von 35 % zufolge die Mittel „hauptsächlich [für] Bildung und Gesundheit“ 
verwendet werden müssen, hat die Kommission dieser Anforderung nicht Folge geleistet. Die 
Verpflichtungen in diesem Bereich sind immer noch sehr gering, und die Zahlen für die Grundversorgung 
bzw. Grundbildung sind erschreckend (im Jahr 2002 0,53 % für Grundbildung und 1,85 % für die 
medizinische Grundversorgung). Der Prozentsatz von 20 % geht auf die Verpflichtung zurück, die bei der 
UNO-Konferenz über soziale Entwicklung in Kopenhagen vom März 1995 eingegangen wurde, und beruht 
auf Berechnungen in Bezug auf die erforderlichen Ressourcen zur Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Diese Erläuterungen wurden von der 
Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 2004 aufgenommen, im HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5720   === DEVE/5720=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 03 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 01 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
 Programmierbare Hilfen — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der nationalen Richtprogramme und der regionalen Zusammenarbeit 
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bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1), insbesondere Artikel 233 bis 238 
des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 02 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Strukturanpassung, einschließlich hoch verschuldeter armer Länder (HIPC) — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Strukturanpassungshilfen bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten und achten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 3 des Abkommens.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
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L 156 vom 29.5.1998, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 03 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Stabex — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Stabex (System der Stabilisierung der Ausfuhrerlöse) bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten und achten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil Titel II Kapitel 1 und 2 des Abkommens.  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 04 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     
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Bezeichnung: 
 Sysmin — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Sysmin (Regelung für Bergbauerzeugnisse) bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten und achten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil Titel II Kapitel 3 des Abkommens.  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 05 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
 Risikokapital — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Risikokapital bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
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des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 2 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 06 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 06 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Zinsvergütungen — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Zinsvergütungen bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 2 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 07 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
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Änderung der Art der Ausgaben: GM 
21 03 07 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Soforthilfen — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Soforthilfen bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 6 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 08 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 08 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Flüchtlingshilfen — AKP-Staaten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Flüchtlingshilfen bestimmt.  
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Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 6 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 09 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 09 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
 Programmierbare Hilfen — ÜLG 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der nationalen Richtprogramme und der regionalen Zusammenarbeit 
bestimmt.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1), insbesondere Artikel 233 bis 238 
des Abkommens.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 



 

 45

L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 10 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 10 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Strukturanpassung, einschließlich hoch verschuldete arme Länder (HIPC) — ÜLG 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Strukturanpassungshilfen bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 3 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 11 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 11 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.
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21 03 11 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Reserven     

Bezeichnung: 
Stabex — ÜLG 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Stabex (System der Stabilisierung der Ausfuhrerlöse) bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten und achten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil Titel II Kapitel 1 und 2 des Abkommens. 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 12 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 12 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
 Sysmin — ÜLG 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Sysmin (Regelung für Bergbauerzeugnisse) bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten und achten Europäischen 
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Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil Titel II Kapitel 3 des Abkommens. 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 13 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 13 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Risikokapital — ÜLG 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Risikokapital bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 2 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
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Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 14 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 14 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Zinsvergütungen — ÜLG 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Zinsvergütungen bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 2 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 15 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 15 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
 Soforthilfen — ÜLG 



 

 49

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Soforthilfen bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 6 des Abkommens.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 03 16 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 03 16 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Flüchtlingshilfen — ÜLG 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Flüchtlingshilfen bestimmt.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Berücksichtigt werden die voraussichtlichen Ergebnisse des siebten, achten und neunten Europäischen 
Entwicklungsfonds.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 91/400/EGKS, EWG des Rates und der Kommission vom 25. Februar 1991 über den Abschluss 
des Vierten AKP-EWG-Abkommens (ABl. L 229 vom 17.8.1991, S. 1) und insbesondere der Dritte Teil 
Titel III Kapitel 2 Abschnitt 6 des Abkommens.  
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Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Beschluss 98/344/EG des Rates vom 27. April 1998 über den Abschluss des am 4. November 1995 in 
Mauritius unterzeichneten Abkommens zur Änderung des Vierten AKP-EG-Abkommens von Lomé (ABl. 
L 156 vom 29.5.1998, S. 1).  

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Jedes Jahr sollte der Haushaltsplan Haushaltslinien aufweisen, die die Mittel des Europäischen 
Entwicklungsfonds berücksichtigen, um einen umfassenderen Überblick über die Mittel zu gewährleisten, 
die für die Entwicklungspolitik der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, und das vom Parlament schon seit 
langem verfolgte Interesse, den EEF in den Haushaltsplan einzubeziehen, voranzutreiben. 
Erinnerungsvermerke werden aber ausgewiesen, um darauf hinzuweisen, dass der EEF bis zum Abschluss 
der Diskussion über die Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan auf der Grundlage des jüngsten 
Vorschlags der Kommission nicht im Haushaltsplan der EU berücksichtigt ist. 

 

Mit dem Abänderungsentwurf werden die im HVE der Kommission für die betreffenden Artikel 
veranschlagten Mittel wieder eingesetzt.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5724   === DEVE/5724=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 03 17 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 03 17 Europäisches Programm für Wiederaufbau und Entwicklung (EPRD) 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 
21 03 17 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 131 500 000 150 000 000 131 500 000 140 000 000 131 500 000 140 000 000   131 500 000 140 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Europäisches Programm für Wiederaufbau und Entwicklung (EPRD) 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Diese Mittel dienen auch zur Finanzierung des Schutzes und der ..........(LSP), der nationalen 
Richtprogramme (PIN) und der Halbzeitüberprüfungen in Südafrika.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen ferner der Förderung des verstärkten Einsatzes nachhaltiger Energieträger sowie der 
Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Rechtsgrundlagen: 
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Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro 
stimmte die EU der Agenda 21 zu. Die Ziele werden nicht erfüllt. Insbesondere Vorhaben im 
Zusammenhang mit erneuerbaren Energiequellen könnten zur Verbesserung der Umweltsituation in 
Entwicklungsländern beitragen.  

Informations- und Kommunikationstechnologien werden nur ungenügend in die geografischen Programme 
einbezogen.  Angesichts der globalen Bedeutung dieser Technologien sollten sie zur Förderung des 
Entwicklungsprozesses umfassender genutzt werden.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5713   === DEVE/5713=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 04 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 21 04 01 Beurteilung der Ergebnisse der Gemeinschaftshilfe sowie Maßnahmen zur 
Weiterverfolgung und Kontrolle 

Die Erläuterungen und die Zahlenangaben sind wie folgt zu ändern: 
21 04 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 7 500 000 6 000 000 8 400 000 6 750 000 8 400 000 6 750 000 1 000 000 1 000 000 9 400 000 7 750 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Beurteilung der Ergebnisse der Gemeinschaftshilfe sowie Maßnahmen zur Weiterverfolgung und Kontrolle 

Erläuterungen: 
Nach dem Absatz 

Mit diesen Mitteln wird zudem die Prüfung der finanziellen Verwaltung ..........geltenden Regeln 
konzentrieren, und der Finanzierung der Einrichtung eines Help-Desk.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Aus diesen Mitteln wird ferner eine Durchführbarkeitsstudie finanziert, um eine umfassendere 
Koordinierung der Geber in der EU zu erreichen, mit dem Ziel, die Komplementarität zwischen der 
Entwicklungshilfe der Gemeinschaft und der Entwicklungshilfe der Mitgliedstaaten zu verbessern, diese 
Entwicklungen zu erleichtern und die Transparenz zu erhöhen. Diese Mittel dienen ferner dem Aufbau 
einer speziellen Website in der Kommission — basierend auf den Erfahrungen mit dem «Geber-Atlas der 
EU» — mit Informationen über alle wichtigen Aktivitäten der Kommission und der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, einschließlich der faktischen Länderdateien. Außerdem 
werden mit diesen Mitteln weiterführende Bemühungen im Hinblick auf die Entwicklung weiterer 
Methoden und Indikatoren zur Messung der Auswirkungen der Entwicklungszusammenarbeit 
unterstützt.  
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Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Gegenwärtig ist die Entwicklungszusammenarbeit der EU oftmals vom Wettbewerb der Geber im 
Empfängerland gekennzeichnet.  Dadurch wird eine Verbesserung des Wirkungsgrads der Hilfsmittel 
behindert und die Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele erschwert.  Die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Kommission sollten ihre Bemühungen im Hinblick auf die Koordinierung der 
Entwicklungszusammenarbeit verstärken, um eine Verbesserung der Komplementarität zu erzielen.   
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5721   === DEVE/5721=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 05 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 05 —  

Bezeichnung: 
Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern im Nahen Osten und im südlichen Mittelmeerraum 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster Linie ihr Beitrag zur 
Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele, insbesondere von Ziel 1: die Halbierung der Anzahl der 
Menschen mit einem Tageseinkommen von weniger als 1 Dollar sowie des Anteils der Menschen, die 
Hunger leiden, bis 2015. Die Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen Bericht 
vor und legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kooperationsabkommen mit den Staaten des Nahen Ostens und des südlichen Mittelmeerraums 
enthalten eine Menschenrechtsklausel, deren Nichteinhaltung die Aussetzung des betreffenden 
Abkommens zur Folge hat. Die Kommission wird aufgefordert, bei der Finanzierung jedes einzelnen 
Projekts genau auf die Einhaltung dieser Klausel durch die Empfängerländer zu achten. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 05 01 —  
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Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 05 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 6 400 000 p.m. 6 400 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer im Mittelmeerraum 
und im Nahen und Mittleren Osten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen zur Finanzierung der Maßnahmen, die der Bevölkerung in den Drittländern des 
Mittelmeerraums und in den in Artikel 19 08 06 genannten Ländern im Nahen und Mittleren Osten nach 
einer Krisensituation infolge von Krieg, internen Unruhen oder Naturkatastrophen die Rückkehr zu 
einem normalen Leben erleichtern sollen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Dabei handelt es sich vor allem um Maßnahmen zur: 
— Wiederankurbelung des nachhaltigen Produktionssystems, 

— materiellen und funktionellen Rehabilitation der Basisinfrastrukturen, auch durch Maßnahmen zur 
Minenräumung, 

— gesellschaftlichen Wiedereingliederung insbesondere von Flüchtlingen, Vertriebenen und ehemaligen 
Soldaten, 

— Wiederherstellung der für den Wiederaufbau vor allem auf lokaler Ebene erforderlichen 
Verwaltungskapazität, 

— Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen, um 
sicherzustellen, dass ihren speziellen Bedürfnissen im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen 
Rechnung getragen wird, 

— Sicherstellung der Tatsache, dass den Bedürfnissen von Frauen, Kindern und älteren Menschen bei 
Katastrophenhilfe und Wiederaufbaumaßnahmen Rechnung getragen wird. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln wird auch die Schulbildung von Kindern finanziert, die von Kriegen oder 
Naturkatastrophen betroffen sind.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2258/96 des Rates vom 22. November 1996 über Rehabilitations- und 
Wiederaufbauaktionen zugunsten der Entwicklungsländer (ABl. L 306 vom 28.11.1996, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 05 02 —  
Änderung der Einstufung: NOA 



 

 54

Änderung der Art der Ausgaben: GM 
21 05 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel   8 000 000 4 210 000 8 000 000 4 210 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Sonstige Maßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer im Nahen und Mittleren Osten 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Dieser Artikel dient der Finanzierung von Aktionen in den Ländern, die nicht unter die „MEDA“-
Verordnung fallen (Jemen, die sechs Staaten des Golf-Kooperationsrates, Iran und Irak). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Sie dienen insbesondere: 
— Aktionen zur Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Reformen sowie 

Entwicklungsmaßnahmen, 

— der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, 

— der Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft, 

— der Flüchtlingshilfe, 

— der Drogenbekämpfung. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 05 03 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 05 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   190 000 000 192 000 000 190 000 000 192 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Rehabilitations- und Wiederaufbauhilfe für den Irak 

Erläuterungen: 
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Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind für Maßnahmen der Gemeinschaft im Rahmen des Wiederaufbaus im Irak bestimmt. 
Zusätzliche Mittel können aus anderen Kapiteln und Artikeln bereitgestellt werden, insbesondere aus 
Kapitel 23 02 (Humanitäre Hilfe), Kapitel 21 02 (Nahrungsmittelhilfe), Kapitel 19 04 (Menschenrechte 
und Demokratisierung) sowie Artikel 19 02 05 (Krisenreaktionsmechanismus). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission überwacht die Erfüllung der Bedingungen für die Gewährung des Beitrags der 
Gemeinschaft zu diesem Prozess, insbesondere die vollständige Einhaltung des auf der Konferenz von 
Madrid vereinbarten Rahmens. Sie informiert die Haushaltsbehörde über ihre Beobachtungsergebnisse 
und Schlussfolgerungen.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 01 04 08 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: NGM 

21 01 04 08 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 0 p.m. p.m.

Reserven     

Bezeichnung: 
Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern im Nahen Osten und im südlichen Mittelmeerraum – 
Verwaltungsausgaben  

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel sind veranschlagt für: 
— Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem 

Gemeinschaftsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann; 

— Ausgaben für technische und administrative Unterstützungsleistungen, soweit diese keine 
hoheitlichen Aufgaben beinhalten, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen 
Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben 
werden; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (Hilfskräfte, abgeordnete nationale 
Sachverständige, Leiharbeitskräfte) am Hauptsitz, das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen 
zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe betraut waren. Ausgaben für auf Zeit 
beschäftigtes Hilfspersonal (Hilfskräfte, abgeordnete nationale Sachverständige, Leiharbeitskräfte) 
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am Hauptsitz, das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen zuvor die nunmehr abgeschafften Büros 
für technische Hilfe betraut waren. diese Ausgaben sind auf 3 282 000 Euro begrenzt; diesem 
Schätzwert liegen die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro Mannjahr zugrunde, wovon 97 % für 
die Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 3 % für die Kosten der für diese Mitarbeiter 
anfallenden Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, DV- und Telekommunikationsausstattungen 
bestimmt sind; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (abgeordnete nationale Sachverständige, 
individuelle Sachverständige, örtliche Bedienstete und örtliche technische Hilfskräfte) in den 
Delegationen, das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der Programmverwaltung in die 
Kommissionsdelegationen in Drittländern oder im Zuge der Rückübernahme der bislang von den 
Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt; dazu kommen die zusätzlichen 
Kosten für Logistik und Infrastrukturen (Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, DV und 
Telekommunikation, Mieten), die durch die Anwesenheit des aus Mitteln dieses Postens besoldeten 
Hilfspersonals in den Delegationen entstehen; 

— Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms stehen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken die Verwaltungsausgaben zu Lasten der Artikel 21 05 01, 21 05 02 und 21 05 03. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 08 05 Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer im 
Mittelmeerraum und im Nahen und Mittleren Osten 

Streichen: 19 08 05 
19 08 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel p.m. 8 000 000 p.m. 6 400 000 p.m. 6 400 000 0 -6 400 000 p.m. 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 08 06 Sonstige Maßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer im Nahen und Mittleren Osten 

Streichen: 19 08 06 
19 08 06 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 8 000 000 2 650 000 8 000 000 4 210 000 8 000 000 4 210 000 -8 000 000 -4 210 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 
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Artikel 19 08 07 Rehabilitations- und Wiederaufbauhilfe für den Irak 

Streichen: 19 08 07 
19 08 07 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 160 000 000 128 000 000 190 000 000 192 000 000 190 000 000 192 000 000 -190 000 000 -192 000 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 01 04 06 MEDA (Begleitmaßnahmen zu den Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen 
in den Mittelmeerdrittländern) — Verwaltungsausgaben 

Die Erläuterungen sind wie folgt zu ändern: 
19 01 04 06 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 15 200 000 15 200 000 21 327 000 21 327 000 21 327 000 21 327 000   21 327 000 21 327 000

Reserven     

Bezeichnung: 
MEDA (Begleitmaßnahmen zu den Reformen der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in den 
Mittelmeerdrittländern) — Verwaltungsausgaben 

Erläuterungen: 
Nach den Spiegelstrichen beginnend mit : 

Veranschlagt sind Mittel für:Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit 
..........unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms stehen.  
— .......... 

und endend mit : 

Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms stehen. 

Der Text ist wie folgt zu ändern: 

Diese Mittel decken die Verwaltungsausgaben zu Lasten derbei Artikel 19 08 02, 19 08 0319 08 03, 19 08 
04, 19 08 05, 19 08 06 und 19 08 04.19 08 07 anfallenden Verwaltungsausgaben. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Mit diesem Abänderungsentwurf sollen diejenigen Artikel und Kapitel aus Titel 19 (Außenbeziehungen) 
gestrichen werden, die direkt die Entwicklungszusammenarbeit betreffen, d.h. deren Grundlage Artikel 179 
des EG-Vertrags bildet.  Sie werden unter Titel 21 (Entwicklung und Beziehungen zu AKP-Staaten) wieder 
eingesetzt.  Das Konzept des «Activity Based Budgeting» wurde eingeführt, um die Ziele der Politiken, die 
Verwaltung, die Humanressourcen und den Haushalt besser miteinander zu verbinden.  Der Haushalt sollte 
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den Zielsetzungen entsprechen und nicht lediglich die Kommissionsstruktur wiedergeben.  

Dieser Abänderungsentwurf betrifft lediglich die Struktur des Haushaltsplans.  Abänderungen betreffend die 
Mittelzuweisungen und die Erläuterungen der einzelnen Haushaltslinien sind zusätzlich zum vorliegenden 
Abänderungsentwurf zu berücksichtigen.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5722   === DEVE/5722=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 06 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 06 —  

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster Linie ihr Beitrag zur 
Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele, insbesondere von Ziel 1: die Halbierung der Anzahl der 
Menschen mit einem Tageseinkommen von weniger als 1 Dollar sowie des Anteils der Menschen, die 
Hunger leiden, bis 2015. Die Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen Bericht 
vor und legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach der 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kooperationsabkommen mit den lateinamerikanischen Entwicklungsländern enthalten eine 
Menschenrechtsklausel, deren Nichteinhaltung die Aussetzung des betreffenden Abkommens zur Folge 
hat. Die Kommission wird aufgefordert, bei der Finanzierung jedes einzelnen Projekts genau auf die 
Einhaltung dieser Klausel durch die Empfängerländer zu achten. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 01 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 06 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   191 000 000 209 000 000 191 000 000 209 000 000
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21 06 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen der Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in den lateinamerikanischen 
Entwicklungsländern, insbesondere den ärmsten Ländern, die vor allem den ärmsten 
Bevölkerungsgruppen zugute kommen; sie leisten einen Beitrag zur: 
— institutionellen Unterstützung und Festigung der Demokratie, der Menschenrechte und des 

Rechtsstaats, 

— Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung unter besonderer Berücksichtigung des Problems 
der Armutsfalle, mit dem behinderte Menschen konfrontiert sind, 

— Unterstützung integrierter Konzepte (zur Verbindung des wirtschaftlichen Fortschritts mit der 
sozialen Entwicklung und dem Umwelt- und Verbraucherschutz), 

— Unterstützung der regionalen Integration, 

— Verbesserung des Bildungsniveaus, des Gesundheitssystems und der Verkehrsinfrastrukturen, 

— den verstärkten Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien zu fördern 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorrang haben Maßnahmen, die die Strukturen des Rechtswesens und die diesbezügliche 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, die Strukturierung der Wirtschaft und den 
Verwaltungsaufbau begünstigen, einschließlich Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Bildung von 
Frauen und Kindern, Verbesserung der Situation von Straßenkindern, Förderung der 
Verbraucherschutzpolitik, Demokratisierung, regionale Zusammenarbeit, Katastrophenverhütung und 
Wiederaufbau sowie Unterstützung des Friedensprozesses in Kolumbien und des 
Demokratisierungsprozesses in Kuba. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

 Diese Mittel sind auch dazu bestimmt, die wichtigen politischen Signale, die von den Gipfeltreffen EU-
Lateinamerika ausgehen, zu konkretisieren und den notwendigen Regelungsrahmen für den Prozess der 
biregionalen strategischen Partnerschaft und die laufenden Assoziierungsabkommen mit den Staaten und 
Regionen Lateinamerikas zu schaffen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Investitionen in Gebieten, die traditionell von autochthonen Völkern oder von anderen lokalen 
Gemeinschaften bewohnt werden, sowie andere Projekte, die deren Lebensumstände oder soziale 
Organisation erheblich beeinflussen, dürfen – soweit möglich – nicht ohne deren vorherige Konsultation 
und Zustimmung durchgeführt werden. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken ebenfalls: 
— horizontale Aktionen und Maßnahmen, die der Sichtbarkeit und der Information über die 

Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika dienen, 
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— Informations- und Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere in Bereichen wie Gleichstellung der 
Geschlechter, Kampf gegen die Diskriminierung von Kindern, Bekämpfung der Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen sowie Schutz der Umwelt und der tropischen Wälder, 

— die Unterstützung der Aktivitäten von nichtstaatlichen Organisationen, die die Rechte besonders 
gefährdeter Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ethnische Minderheiten und Menschen mit 
Behinderungen fördern und schützen. Hierzu zählen Maßnahmen zur Unterstützung von Frauen und 
Frauenverbänden bei der Verringerung von geschlechtsbedingten Ungleichheiten und der 
Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen im gesellschaftlichen Leben, 

—  die systematische Überwachung und Bewertung der Umweltauswirkungen der im Rahmen dieses 
Artikels finanzierten Entwicklungsvorhaben sowie die Veröffentlichung eines jährlichen 
Evaluierungsberichts. Mindestens 10 % dieser Mittel sind für Umweltpolitiken im Zuge der Agenda 
21 zu verwenden, die auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio 
de Janeiro vom 3. bis 14. Juni 1992 vereinbart wurde; dazu gehören auch Vorhaben im Bereich der 
erneuerbaren Energieträger, die den Transfers erneuerbarer und emissionsfreier Energieträger und 
der einschlägigen Technologien aus der Europäischen Union erleichtern sollen, 

— die Bekämpfung der Korruption, des Drogenhandels und der Geldwäsche im Rahmen der 
einschlägigen Kooperationsprogramme.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel werden vorrangig für die Verhinderung und Bekämpfung schwerer Gewalt gegen Frauen 
verwendet, wobei fehlende Maßnahmen gegen derartige Gewalt einen Grund für die Aussetzung der EU-
Hilfe darstellen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Verwendung dieser Mittel ist von der Einhaltung der Demokratieklausel der Kooperationsabkommen 
abhängig. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1). 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
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über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 02 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 06 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   75 900 000 100 000 000 75 900 000 100 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind im beiderseitigen Interesse der Europäischen Union und der Partnerländer sowie zur 
Umsetzung der Abkommen, die die Europäische Union mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika 
geschlossen hat, für die Finanzierung verschiedener Maßnahmen bestimmt, u.a. technische Hilfe im 
Rahmen der Unterstützung der regionalen Integration, der kulturellen Zusammenarbeit, der Erziehung, 
der Ausbildung und Förderung von Spitzenforschungszentren einschließlich Technologietransfer sowie 
der Aktivitäten im Bereich der allgemeinen Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse und der 
Zusammenarbeit im Unternehmensbereich, insbesondere in Bezug auf die institutionelle Unterstützung 
bei der Absatzförderung, der Energieversorgung (insbesondere unter Berücksichtigung der erneuerbaren 
und emissionsfreien Energieträger und der einschlägigen Technologien), des Umweltschutzes und der 
Bewirtschaftung mit dem Ziel:  
— die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und die 

Wirtschaftsbeziehungen und den Handel zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika zu 
erleichtern, 

— die regionale Integration zu fördern, 

— den Aufbau von Strukturen zu unterstützen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, 
um ihnen u. a. durch die Verbesserung der Voraussetzungen für ihre Teilnahme an der WTO eine 
bessere Eingliederung in das multilaterale Handelssystem zu erleichtern, 
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— den Transfer von Know-how zu begünstigen und Treffen und Zusammenschlüsse zwischen 
Wirtschaftsbeteiligten beider Parteien zu unterstützen, 

— in den betreffenden Ländern die Rahmenbedingungen für die Expansion der Wirtschaft und damit 
für die Entwicklung zu verbessern. 

— Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und lokale Initiativen dahin gehend zu unterstützen, 
dass sie die Auswirkungen der europäischen Investitionen auf die Volkswirtschaft überwachen, 
insbesondere in Form von Verhaltenskodizes und sektorspezifischen Vereinbarungen, die Arbeits-, 
Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsnormen umfassen.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken ferner Maßnahmen zur Förderung umwelt- und sozialverträglicher 
Geschäftspraktiken, einschließlich des Transfers von technischem Know-how bezüglich der besten 
Praktiken hinsichtlich sauberer Technologien und wirtschaftlicher Anreize.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1).  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 
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Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 03 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 06 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 7 000 000 p.m. 7 000 000

Reserven   20 000 000  20 000 000

Bezeichnung: 
Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Lateinamerikas 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln sollen Maßnahmen finanziert werden, die vor allem in Kolumbien Gruppen von 
Flüchtlingen, Vertriebenen und anderen Bevölkerungsgruppen, die ihr Ursprungs- oder Aufenthaltsland 
wegen kriegerischer Auseinandersetzungen, Unsicherheit oder anderer nicht naturbedingter 
Katastrophen verlassen haben, die Selbstversorgung ermöglichen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ferner werden Überlebenshilfen bzw. Rückführungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt. 
Die Hilfe kann auch der lokalen Bevölkerung des Aufnahmelandes gewährt werden, sofern die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies erforderlich machen. Im Bedarfsfall kann sie auch zur Unterstützung 
von Maßnahmen verwendet werden, die auf die Vorbeugung von Vertreibungen abzielen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Es können Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen 
mitfinanziert werden.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über 
Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern 
Asiens und Lateinamerikas (ABl. L 287 vom 31.10.2001, S. 3). 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission am 23. 
Februar 2004 vorgelegt, über Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in 
den Entwicklungsländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2130/2001 (KOM(2004) 126 endg.)  

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 04 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
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Änderung der Art der Ausgaben: GM 
21 06 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel   0 60 000 000 p.m. 60 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Finanziert werden Maßnahmen, die der Bevölkerung in Entwicklungsländern nach einer Krisensituation 
infolge von Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten oder anderen Krisen die Rückkehr zu einem 
normalen Leben erleichtern sollen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Dabei handelt es sich vor allem um Maßnahmen zur: 
— Wiederankurbelung des nachhaltigen Produktionssystems, 

— materiellen und funktionellen Rehabilitation der Basisinfrastrukturen, auch durch Maßnahmen zur 
Minenräumung, 

— gesellschaftlichen Wiedereingliederung vor allem von Flüchtlingen, Vertriebenen und ehemaligen 
Soldaten, 

— Wiederherstellung der für den Wiederaufbau vor allem auf lokaler Ebene erforderlichen 
Verwaltungskapazität, 

— Betreuung von Kindern, insbesondere zur Wiedereingliederung von Kindern, die von den 
Kriegswirren betroffen sind, einschließlich Kindersoldaten, 

— Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen, um 
sicherzustellen, dass ihren speziellen Bedürfnissen im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen 
Rechnung getragen wird, 

— Sicherstellung der Tatsache, dass den Bedürfnissen von Frauen, Kindern und älteren Menschen bei 
Katastrophenhilfe und Wiederaufbaumaßnahmen Rechnung getragen wird, 

— Sensibilisierung für die Gefahren von Naturkatastrophen sowie zur Verhinderung von 
Naturkatastrophen bzw. zur Verhinderung oder Milderung ihrer Folgen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Maßnahmen können insbesondere Programme und Vorhaben abdecken, die von im Bereich der 
Entwicklung tätigen Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft 
durchgeführt werden, die zur Beteiligung ermutigt werden und ihrerseits die Einbindung der betroffenen 
Bevölkerung auf allen Ebenen des Beschlussfassungs- und Umsetzungsprozesses erleichtern. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2258/96 des Rates vom 22. November 1996 über Rehabilitations- und 
Wiederaufbauaktionen zugunsten der Entwicklungsländer (ABl. L 306 vom 28.11.1996, S. 1). 

Verweise: 
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------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 01 04 09 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: NGM 

21 01 04 09 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   19 100 000 19 100 000 19 100 000 19 100 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Lateinamerika — 
Verwaltungsausgaben 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel sind veranschlagt für: 
— Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem 

Gemeinschaftsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann; 

— Ausgaben für technische und administrative Unterstützungsleistungen, soweit diese keine 
hoheitlichen Aufgaben beinhalten, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen 
Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben 
werden; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (Hilfskräfte, abgeordnete nationale 
Sachverständige, Leiharbeitskräfte) am Hauptsitz, das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen 
zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe betraut waren; diese Ausgaben sind auf 
2.800.000 Euro begrenzt; diesem Schätzwert liegen die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro 
Mannjahr zugrunde, wovon 97 % für die Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 3 % für die 
Kosten der für diese Mitarbeiter anfallenden Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, DV- und 
Telekommunikationsausstattungen bestimmt sind; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (abgeordnete nationale Sachverständige, 
individuelle Sachverständige, örtliche Bedienstete und örtliche technische Hilfskräfte) in den 
Delegationen, das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der Programmverwaltung in die 
Kommissionsdelegationen in Drittländern oder im Zuge der Rückübernahme der bislang von den 
Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt; dazu kommen die zusätzlichen 
Kosten für Logistik und Infrastrukturen (Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, DV und 
Telekommunikation, Mieten), die durch die Anwesenheit des aus Mitteln dieses Postens besoldeten 
Hilfspersonals in den Delegationen entstehen; 

— Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms stehen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken die bei Artikel 21 06 01, 21 06 02, 21 06 03 und 21 06 04 anfallenden 
Verwaltungsausgaben . 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 
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Siehe Artikel 21 06 01.  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 09 Beziehungen zu Lateinamerika 

Streichen: 19 09 
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika 

Streichen: 19 09 01 
19 09 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 189 550 000 120 000 000 200 000 000 213 000 000 191 000 000 209 000 000 -191 000 000 -209 000 000 0 0

Reserven 10 000 000 6 000 000    
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 02 Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern 
in Lateinamerika 

Streichen: 19 09 02 
19 09 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 76 900 000 45 000 000 75 900 000 100 000 000 75 900 000 100 000 000 -75 900 000 -100 000 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 03 Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Lateinamerikas 

Streichen: 19 09 03 
19 09 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 12 000 000 12 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 -7 000 000 p.m. 0

Reserven  20 000 000 20 000 000 -20 000 000  0

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 04 Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in 
Lateinamerika 

Streichen: 19 09 04 
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19 09 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel 5 125 000 85 315 000 p.m. 60 000 000 p.m. 60 000 000 0 -60 000 000 p.m. 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 01 04 05 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika — Verwaltungsausgaben 

Streichen: 19 01 04 05 
19 01 04 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 18 550 000 18 550 000 19 100 000 19 100 000 19 100 000 19 100 000 -19 100 000 -19 100 000 0 0

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
Mit diesem Abänderungsentwurf sollen diejenigen Artikel und Kapitel aus Titel 19 (Außenbeziehungen) 
gestrichen werden, die direkt die Entwicklungszusammenarbeit betreffen, d.h. deren Grundlage Artikel 179 
des EG-Vertrags bildet.  Sie werden unter Titel 21 (Entwicklung und Beziehungen zu AKP-Staaten) wieder 
eingesetzt.  Das Konzept des «Activity Based Budgeting» wurde eingeführt, um die Ziele der Politiken, die 
Verwaltung, die Humanressourcen und den Haushalt besser miteinander zu verbinden.  Der Haushalt sollte 
den Zielsetzungen entsprechen und nicht lediglich die Kommissionsstruktur wiedergeben.  

Dieser Abänderungsentwurf betrifft lediglich die Struktur des Haushaltsplans.  Abänderungen betreffend die 
Mittelzuweisungen und die Erläuterungen der einzelnen Haushaltslinien sind zusätzlich zum vorliegenden 
Abänderungsentwurf zu berücksichtigen.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5764   === DEVE/5764=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 06 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 06 —  

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster Linie ihr Beitrag zur 
Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele, insbesondere von Ziel 1: die Halbierung der Anzahl der 
Menschen mit einem Tageseinkommen von weniger als 1 Dollar sowie des Anteils der Menschen, die 
Hunger leiden, bis 2015. Die Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 
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Um einen Beitrag zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele zu leisten, werden gemäß der 
Zielvorgabe in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) aufgeführten 
Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich Bildung und 
Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, verwendet. Dabei 
muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor in einem bestimmten 
Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel sein. Mindestens 20 % der 
jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen gesundheitliche Grundversorgung 
und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der sektoralen Haushalte der 
Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für gesundheitliche Grundversorgung 
und Grundbildung bestimmt sind. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen Bericht 
vor und legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach der 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kooperationsabkommen mit den lateinamerikanischen Entwicklungsländern enthalten eine 
Menschenrechtsklausel, deren Nichteinhaltung die Aussetzung des betreffenden Abkommens zur Folge 
hat. Die Kommission wird aufgefordert, bei der Finanzierung jedes einzelnen Projekts genau auf die 
Einhaltung dieser Klausel durch die Empfängerländer zu achten. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 01 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 06 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   191 000 000 209 000 000 191 000 000 209 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen der Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in den lateinamerikanischen 
Entwicklungsländern, insbesondere den ärmsten Ländern, die vor allem den ärmsten 
Bevölkerungsgruppen zugute kommen; sie leisten einen Beitrag zur: 
— institutionellen Unterstützung und Festigung der Demokratie, der Menschenrechte und des 

Rechtsstaats, 

— Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung unter besonderer Berücksichtigung des Problems 
der Armutsfalle, mit dem behinderte Menschen konfrontiert sind, 
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— Unterstützung integrierter Konzepte (zur Verbindung des wirtschaftlichen Fortschritts mit der 
sozialen Entwicklung und dem Umwelt- und Verbraucherschutz), 

— Unterstützung der regionalen Integration, 

— Verbesserung des Bildungsniveaus, des Gesundheitssystems und der Verkehrsinfrastrukturen, 

— Förderung des verstärkten Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Um einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele sowie der Millennium-Entwicklungsziele zu leisten, werden 
gemäß der Zielvorgabe in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) 
aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich Bildung 
und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, verwendet. In 
diesem Zusammenhang muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor 
in einem bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel sein. 
Mindestens 20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der 
sektoralen Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für 
gesundheitliche Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorrang haben Maßnahmen, die die Strukturen des Rechtswesens und die diesbezügliche 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, die Strukturierung der Wirtschaft und den 
Verwaltungsaufbau begünstigen, einschließlich Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Bildung von 
Frauen und Kindern, Verbesserung der Situation von Straßenkindern, Förderung der 
Verbraucherschutzpolitik, Demokratisierung, regionale Zusammenarbeit, Katastrophenverhütung und 
Wiederaufbau sowie Unterstützung des Friedensprozesses in Kolumbien und des 
Demokratisierungsprozesses in Kuba. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

 Diese Mittel sind auch dazu bestimmt, die wichtigen politischen Signale, die von den Gipfeltreffen EU-
Lateinamerika ausgehen, zu konkretisieren und den notwendigen Regelungsrahmen für den Prozess der 
biregionalen strategischen Partnerschaft und die laufenden Assoziierungsabkommen mit den Staaten und 
Regionen Lateinamerikas zu schaffen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Investitionen in Gebieten, die traditionell von autochthonen Völkern oder von anderen lokalen 
Gemeinschaften bewohnt werden, sowie andere Projekte, die deren Lebensumstände oder soziale 
Organisation erheblich beeinflussen, dürfen – soweit möglich – nicht ohne deren vorherige Konsultation 
und Zustimmung durchgeführt werden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken ebenfalls: 
— horizontale Aktionen und Maßnahmen, die der Sichtbarkeit und der Information über die 

Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika dienen, 

— Informations- und Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere in Bereichen wie Gleichstellung der 
Geschlechter, Kampf gegen die Diskriminierung von Kindern, Bekämpfung der Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen sowie Schutz der Umwelt und der tropischen Wälder, 

— die Unterstützung der Aktivitäten von nichtstaatlichen Organisationen, die die Rechte besonders 
gefährdeter Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ethnische Minderheiten und Menschen mit 
Behinderungen fördern und schützen. Hierzu zählen Maßnahmen zur Unterstützung von Frauen und 
Frauenverbänden bei der Verringerung von geschlechtsbedingten Ungleichheiten und der 
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Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen im gesellschaftlichen Leben, 

—  die systematische Überwachung und Bewertung der Umweltauswirkungen der im Rahmen dieses 
Artikels finanzierten Entwicklungsvorhaben sowie die Veröffentlichung eines jährlichen 
Evaluierungsberichts. Mindestens 10 % dieser Mittel sind für Umweltpolitiken im Zuge der Agenda 
21 zu verwenden, die auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio 
de Janeiro vom 3. bis 14. Juni 1992 vereinbart wurde; dazu gehören auch Vorhaben im Bereich der 
erneuerbaren Energieträger, die den Transfers erneuerbarer und emissionsfreier Energieträger und 
der einschlägigen Technologien aus der Europäischen Union erleichtern sollen, 

— die Bekämpfung der Korruption, des Drogenhandels und der Geldwäsche im Rahmen der 
einschlägigen Kooperationsprogramme.  

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel werden vorrangig für die Verhinderung und Bekämpfung schwerer Gewalt gegen Frauen 
verwendet, wobei fehlende Maßnahmen gegen derartige Gewalt einen Grund für die Aussetzung der EU-
Hilfe darstellen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Verwendung dieser Mittel ist von der Einhaltung der Demokratieklausel der Kooperationsabkommen 
abhängig. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 



 

 71

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 02 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 06 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   75 900 000 100 000 000 75 900 000 100 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind im beiderseitigen Interesse der Europäischen Union und der Partnerländer sowie zur 
Umsetzung der Abkommen, die die Europäische Union mit den Entwicklungsländern in Lateinamerika 
geschlossen hat, für die Finanzierung verschiedener Maßnahmen bestimmt, u.a. technische Hilfe im 
Rahmen der Unterstützung der regionalen Integration, der kulturellen Zusammenarbeit, der Erziehung, 
der Ausbildung und Förderung von Spitzenforschungszentren einschließlich Technologietransfer sowie 
der Aktivitäten im Bereich der allgemeinen Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse und der 
Zusammenarbeit im Unternehmensbereich, insbesondere in Bezug auf die institutionelle Unterstützung 
bei der Absatzförderung, der Energieversorgung (insbesondere unter Berücksichtigung der erneuerbaren 
und emissionsfreien Energieträger und der einschlägigen Technologien), des Umweltschutzes und der 
Bewirtschaftung mit dem Ziel:  
— die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und die 

Wirtschaftsbeziehungen und den Handel zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika zu 
erleichtern, 

— die regionale Integration zu fördern, 

— den Aufbau von Strukturen zu unterstützen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, 
um ihnen u. a. durch die Verbesserung der Voraussetzungen für ihre Teilnahme an der WTO eine 
bessere Eingliederung in das multilaterale Handelssystem zu erleichtern, 

— den Transfer von Know-how zu begünstigen und Treffen und Zusammenschlüsse zwischen 
Wirtschaftsbeteiligten beider Parteien zu unterstützen, 

— in den betreffenden Ländern die Rahmenbedingungen für die Expansion der Wirtschaft und damit 
für die Entwicklung zu verbessern, 

— Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und lokale Initiativen dahin gehend zu unterstützen, 
dass sie die Auswirkungen der europäischen Investitionen auf die Volkswirtschaft überwachen, 
insbesondere in Form von Verhaltenskodizes und sektorspezifischen Vereinbarungen, die Arbeits-, 
Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsnormen umfassen.  



 

 72

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken ferner Maßnahmen zur Förderung umwelt- und sozialverträglicher 
Geschäftspraktiken, einschließlich des Transfers von technischem Know-how bezüglich der besten 
Praktiken hinsichtlich sauberer Technologien und wirtschaftlicher Anreize.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 03 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 06 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 
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21 06 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 7 000 000 p.m. 7 000 000

Reserven   20 000 000  20 000 000

Bezeichnung: 
Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Lateinamerikas 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln sollen Maßnahmen finanziert werden, die vor allem in Kolumbien Gruppen von 
Flüchtlingen, Vertriebenen und anderen Bevölkerungsgruppen, die ihr Ursprungs- oder Aufenthaltsland 
wegen kriegerischer Auseinandersetzungen, Unsicherheit oder anderer nicht naturbedingter 
Katastrophen verlassen haben, die Selbstversorgung ermöglichen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ferner werden Überlebenshilfen bzw. Rückführungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt. 
Die Hilfe kann auch der lokalen Bevölkerung des Aufnahmelandes gewährt werden, sofern die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies erforderlich machen. Im Bedarfsfall kann sie auch zur Unterstützung 
von Maßnahmen verwendet werden, die auf die Vorbeugung von Vertreibungen abzielen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Es können Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen 
mitfinanziert werden.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über 
Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern 
Asiens und Lateinamerikas (ABl. L 287 vom 31.10.2001, S. 3). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission am 23. 
Februar 2004 vorgelegt, über Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in 
den Entwicklungsländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2130/2001 (KOM(2004) 126 endg.)  

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 06 04 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 06 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 60 000 000 p.m. 60 000 000

Reserven     
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Bezeichnung: 
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in Lateinamerika 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Finanziert werden Maßnahmen, die der Bevölkerung in Entwicklungsländern nach einer Krisensituation 
infolge von Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten oder anderen Krisen die Rückkehr zu einem 
normalen Leben erleichtern sollen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Dabei handelt es sich vor allem um Maßnahmen zur: 
— Wiederankurbelung des nachhaltigen Produktionssystems, 

— materiellen und funktionellen Rehabilitation der Basisinfrastrukturen, auch durch Maßnahmen zur 
Minenräumung, 

— gesellschaftlichen Wiedereingliederung vor allem von Flüchtlingen, Vertriebenen und ehemaligen 
Soldaten, 

— Wiederherstellung der für den Wiederaufbau vor allem auf lokaler Ebene erforderlichen 
Verwaltungskapazität, 

— Betreuung von Kindern, insbesondere zur Wiedereingliederung von Kindern, die von den 
Kriegswirren betroffen sind, einschließlich Kindersoldaten, 

— Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen, um 
sicherzustellen, dass ihren speziellen Bedürfnissen im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen 
Rechnung getragen wird, 

— Sicherstellung der Tatsache, dass den Bedürfnissen von Frauen, Kindern und älteren Menschen bei 
Katastrophenhilfe und Wiederaufbaumaßnahmen Rechnung getragen wird, 

— Sensibilisierung für die Gefahren von Naturkatastrophen sowie zur Verhinderung von 
Naturkatastrophen bzw. zur Verhinderung oder Milderung ihrer Folgen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Maßnahmen können insbesondere Programme und Vorhaben abdecken, die von im Bereich der 
Entwicklung tätigen Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft 
durchgeführt werden, die zur Beteiligung ermutigt werden und ihrerseits die Einbindung der betroffenen 
Bevölkerung auf allen Ebenen des Beschlussfassungs- und Umsetzungsprozesses erleichtern. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2258/96 des Rates vom 22. November 1996 über Rehabilitations- und 
Wiederaufbauaktionen zugunsten der Entwicklungsländer (ABl. L 306 vom 28.11.1996, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 01 04 09 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: NGM 
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21 01 04 09 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   19 100 000 19 100 000 19 100 000 19 100 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Lateinamerika — 
Verwaltungsausgaben 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel sind veranschlagt für: 
— Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem 

Gemeinschaftsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann; 

— Ausgaben für technische und administrative Unterstützungsleistungen, soweit diese keine 
hoheitlichen Aufgaben beinhalten, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen 
Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben 
werden; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (Hilfskräfte, abgeordnete nationale 
Sachverständige, Leiharbeitskräfte) am Hauptsitz, das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen 
zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe betraut waren; diese Ausgaben sind auf 
2.800.000 Euro begrenzt; diesem Schätzwert liegen die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro 
Mannjahr zugrunde, wovon 97 % für die Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 3 % für die 
Kosten der für diese Mitarbeiter anfallenden Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, DV- und 
Telekommunikationsausstattungen bestimmt sind; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (abgeordnete nationale Sachverständige, 
individuelle Sachverständige, örtliche Bedienstete und örtliche technische Hilfskräfte) in den 
Delegationen, das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der Programmverwaltung in die 
Kommissionsdelegationen in Drittländern oder im Zuge der Rückübernahme der bislang von den 
Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt; dazu kommen die zusätzlichen 
Kosten für Logistik und Infrastrukturen (Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, DV und 
Telekommunikation, Mieten), die durch die Anwesenheit des aus Mitteln dieses Postens besoldeten 
Hilfspersonals in den Delegationen entstehen; 

— Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms stehen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken die bei Artikel 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03 und 19 09 04 anfallenden 
Verwaltungsausgaben. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Siehe Artikel 19 09 01.  

Verweise: 

------------------------------- 
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Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 49 04 09 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 49 04 09 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 3 054 000 - 3 054 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Lateinamerika — 
Verwaltungsausgaben 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Abwicklung von Mittelbindungen zu Lasten des Postens 19 01 04 05 (vormals 
Artikel B7-3 1 0 A, B7-3 1 2 A und B7-3 1 3 A) bestimmt, bei dem bisher getrennte Mittel eingesetzt 
waren. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 09 Beziehungen zu Lateinamerika 

Streichen: 19 09 
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika 

Streichen: 19 09 01 
19 09 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 189 550 000 120 000 000 200 000 000 213 000 000 191 000 000 209 000 000 -191 000 000 -209 000 000 0 0

Reserven 10 000 000 6 000 000    
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 02 Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern 
in Lateinamerika 

Streichen: 19 09 02 
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19 09 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel 76 900 000 45 000 000 75 900 000 100 000 000 75 900 000 100 000 000 -75 900 000 -100 000 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 03 Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Lateinamerikas 

Streichen: 19 09 03 
19 09 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 12 000 000 12 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 -7 000 000 p.m. 0

Reserven  20 000 000 20 000 000 -20 000 000  0

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 09 04 Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in 
Lateinamerika 

Streichen: 19 09 04 
19 09 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 5 125 000 85 315 000 p.m. 60 000 000 p.m. 60 000 000 0 -60 000 000 p.m. 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 01 04 05 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in 
Lateinamerika — Verwaltungsausgaben 

Streichen: 19 01 04 05 
19 01 04 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 18 550 000 18 550 000 19 100 000 19 100 000 19 100 000 19 100 000 -19 100 000 -19 100 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 49 04 05 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in 
Lateinamerika — Verwaltungsausgaben 

Streichen: 19 49 04 05 
19 49 04 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
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 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel — 5 400 000 — 3 054 000 — 3 054 000 0 -3 054 000 — 0

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
• Mit diesem Abänderungsentwurf soll das Kapitel über Lateinamerika aus Titel 19 (Außenbeziehungen) 

gestrichen und in Titel 21 (Entwicklung) eingefügt werden. Diese Mittel für die Zusammenarbeit mit 
Lateinamerika dienen der Entwicklung, wie in der Rechtsgrundlage für diese Zusammenarbeit, nämlich 
dem Artikel des Vertrags über Entwicklungspolitik (gegenwärtig Artikel 179 EGV), angegeben ist. 
Ferner bietet die vereinbarte Verfassung für Europa einen einheitlichen Rahmen für die Zusammenarbeit 
der EU mit allen Entwicklungsländern (durch den derzeitigen Artikel III-218, 
Entwicklungszusammenarbeit). Das Activity-Based Budgeting sollte die politische Zielsetzung und nicht 
die Struktur der Kommission widerspiegeln.  Daher sollten diese Linien unter Titel 21 (Entwicklung) 
aufgenommen werden. 

• Die Zielvorgabe von 35 % wurde in dieser Formulierung im Jahr 2001 zwischen der Haushaltsbehörde 
und der Kommission vereinbart. Die Kommission richtet sich weiterhin danach und stützt sich in ihren 
Berichten an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung der Mittel im Bereich der 
Entwicklung darauf. Diese Erläuterungen wurden von der Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 
2004 aufgenommen, im HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig. Obwohl der Zielvorgabe von 35 % zufolge 
die Mittel „hauptsächlich [für] Bildung und Gesundheit“ verwendet werden müssen, hat die Kommission 
dieser Anforderung nicht Folge geleistet. Die Verpflichtungen in diesem Bereich sind immer noch sehr 
gering, und die Zahlen für die Grundversorgung bzw. Grundbildung sind erschreckend (im Jahr 2002 
0,53 % für Grundbildung und 1,85 % für die medizinische Grundversorgung). Der Prozentsatz von 20 % 
geht auf die Verpflichtung zurück, die bei der UNO-Konferenz über soziale Entwicklung in Kopenhagen 
vom März 1995 eingegangen wurde, und beruht auf Berechnungen in Bezug auf die erforderlichen 
Ressourcen zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele in den Bereichen Gesundheit und 
Bildung. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5723   === DEVE/5723=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 07 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 07 —  

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster Linie ihr Beitrag zur 
Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele, insbesondere von Ziel 1: die Halbierung der Anzahl der 
Menschen mit einem Tageseinkommen von weniger als 1 Dollar sowie des Anteils der Menschen, die 
Hunger leiden, bis 2015. Die Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen Bericht 
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vor und legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kooperationsabkommen mit den asiatischen Entwicklungsländern enthalten eine 
Menschenrechtsklausel, deren Nichteinhaltung die Aussetzung des betreffenden Abkommens zur Folge 
hat. Die Kommission wird aufgefordert, bei der Finanzierung jedes einzelnen Projekts genau auf die 
Einhaltung dieser Klausel durch die Empfängerländer zu achten. Diese Mittel dienen auch zur 
Finanzierung des Schutzes und der Förderung der Rechte des Kindes und der Einbeziehung der Rechte 
des Kindes in die Programme, einschließlich der länderspezifischen Strategiepapiere, der nationalen 
Richtprogramme und der Halbzeitüberprüfungen.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 01 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   297 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern 
Asiens, insbesondere den ärmsten Ländern, zur Lösung der makroökonomischen und der sektoralen 
Probleme. Vorrang haben Maßnahmen, die die Strukturierung der Wirtschaft und den 
Verwaltungsaufbau sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft begünstigen, einschließlich Maßnahmen in 
den Bereichen Demokratisierung, allgemeiner Zugang von Kindern beiderlei Geschlechts sowie von 
Frauen zum Primar- und Sekundarunterricht, Umwelt, tropische Wälder, Drogenbekämpfung, regionale 
Zusammenarbeit, Katastrophenverhütung und Wiederaufbau sowie verstärkter Einsatz der Informations- 
und Kommunikationstechnologien. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln sollen mit Hilfe des verstärkten Einsatzes der Informations- und 
Kommunikationstechnologie auch Informations- und Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere in 
Bereichen wie Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen und Menschen mit Behinderungen sowie 
der Ausbeutung von Kindern beiderlei Geschlechts, Förderung der Verbraucherschutzpolitik, 
Bekämpfung von Drogen und Aids sowie demographische Fragen finanziert werden. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission veröffentlicht alljährlich einen Tätigkeitsbericht über alle Maßnahmen der Außenhilfe. 
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Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ebenfalls bei diesem Artikel eingesetzt sind die Ausgaben für horizontale Aktionen und Maßnahmen, die 
der Sichtbarkeit und der Information über die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den 
Entwicklungsländern in Asien dienen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen außerdem der Finanzierung von Kleinstkrediten sowie kleinen und mittleren 
Bankkrediten und -darlehen, mit denen insbesondere Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen und 
Menschen mit Behinderungen gefördert werden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ebenfalls bei diesem Artikel eingesetzt sind die Ausgaben für die Unterstützung der Entwicklung der 
Zivilgesellschaft und insbesondere die Unterstützung der Tätigkeiten von nichtstaatlichen 
Organisationen, die sich für die Förderung und den Schutz der Rechte von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kindern, ethnischen Minderheiten und Behinderten einsetzen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Verwendung dieser Mittel ist von der Einhaltung der Grundsätze abhängig, von denen sich die 
Europäische Union bei ihrem Handeln leiten lässt. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Fehlende Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung schwerer Gewalt gegen Frauen (Steinigung, 
öffentliche Züchtigung, Genitalverstümmelung, Verbrennung oder Vergewaltigung) stellen einen Grund 
für die Aussetzung der EU-Hilfe dar. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Aus diesen Mittel werden auch die Ausgaben für Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung von Timor-
Leste gedeckt. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die für Nepal bestimmten Finanzmittel hängen von der Garantie seitens der Behörden dieses Landes ab, 
dass Flüchtlinge aus Tibet nicht zurückgewiesen werden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein Teil dieser Mittel soll für die Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und des Rechtsstaats 
eingesetzt werden. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
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der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 02 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   98 000 000 110 000 000 98 000 000 110 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind im beiderseitigen Interesse der Europäischen Union und der Partnerländer für die 
Finanzierung verschiedener Maßnahmen bestimmt, u. a. technische Hilfe, Ausbildung, 
Technologietransfer, institutionelle Unterstützung im Bereich der Absatzförderung, der 
Energieversorgung (insbesondere mittels erneuerbarer Energieträger), des Umweltschutzes und der 
Bewirtschaftung mit dem Ziel: 
— die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und die 

Wirtschaftsbeziehungen und den Handel zwischen der Europäischen Union und Asien zu erleichtern, 

— die regionale Integration zu fördern, 

— den Aufbau von Strukturen zu unterstützen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, 
um ihnen u. a. durch die Verbesserung der Voraussetzungen für ihre Teilnahme an der WTO eine 
bessere Eingliederung in das multilaterale Handelssystem zu erleichtern, 
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— den Transfer von Know-how zu begünstigen und Treffen und Zusammenschlüsse zwischen 
Wirtschaftsbeteiligten beider Parteien zu unterstützen, 

— in den betreffenden Ländern die Rahmenbedingungen für die Expansion der Wirtschaft und damit 
für die Entwicklung zu verbessern. 

— den verstärkten Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien zu fördern 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die für Nepal bestimmten Finanzmittel hängen von der Garantie seitens der Behörden dieses Landes ab, 
dass Flüchtlinge aus Tibet nicht zurückgewiesen werden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen auch zur Finanzierung von Aktionen zur Förderung umwelt- und sozialverträglicher 
Geschäftspraktiken, einschließlich des Transfers von technischem Know-how bezüglich der besten 
Praktiken hinsichtlich sauberer Technologien und wirtschaftlicher Anreize, sowie zur Erleichterung des 
Transfers erneuerbarer und emissionsfreier Energieträger sowie der einschlägigen Technologien aus der 
Europäischen Union. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen auch der Finanzierung eines Monitorings der Auswirkungen der regionalen 
Integration durch Nichtregierungsorganisationen, anerkannte politische Stiftungen sowie durch die 
wirtschaftlichen und sozialen Gruppen, wie z. B. Verbände der Arbeitgeber, der KMU, der Landwirtschaft 
und Verbraucher, durch Umweltschutzorganisationen, Gewerkschaften und gewerkschaftsähnliche 
Organisationen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Verwendung dieser Mittel ist von der Einhaltung der Grundsätze abhängig, von denen sich die 
Europäische Union bei ihrem Handeln leiten lässt. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein Teil dieser Mittel soll für die Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und des Rechtsstaats 
eingesetzt werden.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
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Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 03 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 9 000 000 p.m. 9 000 000

Reserven   26 000 000  26 000 000

Bezeichnung: 
Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Asiens 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln sollen Maßnahmen finanziert werden, die Gruppen von Flüchtlingen, Vertriebenen 
und anderen Bevölkerungsgruppen in Asien, die ihr Ursprungs- oder Aufenthaltsland wegen 
kriegerischer Auseinandersetzungen, Unsicherheit oder anderer nicht naturbedingter Katastrophen 
verlassen haben, die Selbstversorgung ermöglichen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen auch der Versorgung der tibetanischen Flüchtlinge und der Integration dieser 
Flüchtlinge in den Aufnahmestaat, insbesondere Indien. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ferner werden Überlebenshilfen bzw. Rückführungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt. 
Die Hilfe kann auch der lokalen Bevölkerung des Aufnahmelandes gewährt werden, sofern die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies erforderlich machen. Im Bedarfsfall kann sie auch zur Unterstützung 
von Maßnahmen verwendet werden, die auf die Vorbeugung von Vertreibungen abzielen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 
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Mit diesen Mitteln wird auch die Schulbildung von Kindern finanziert, die von Kriegen oder 
Naturkatastrophen betroffen sind. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Es können Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen 
mitfinanziert werden. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über 
Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern 
Asiens und Lateinamerikas (ABl. L 287 vom 31.10.2001, S. 3). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, von der Kommission am 23. 
Februar 2004 vorgelegt, über Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in 
den Entwicklungsländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2130/2001 (KOM(2004) 126 endg.)  

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 04 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 2 000 000 p.m. 2 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Finanziert werden Maßnahmen, die der Bevölkerung in Entwicklungsländern nach einer Krisensituation 
infolge von Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten oder anderen Krisen die Rückkehr zu einem 
normalen Leben erleichtern sollen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Dabei handelt es sich vor allem um Maßnahmen zur: 
— Wiederankurbelung des nachhaltigen Produktionssystems, 

— materiellen und funktionellen Rehabilitation der Basisinfrastrukturen, auch durch Maßnahmen zur 
Minenräumung, 

— gesellschaftlichen Wiedereingliederung vor allem von Flüchtlingen, Vertriebenen und ehemaligen 
Soldaten, 

— Wiederherstellung der für den Wiederaufbau vor allem auf lokaler Ebene erforderlichen 
Verwaltungskapazität, 



 

 85

— Betreuung von Kindern, insbesondere zur Wiedereingliederung von Kindern, die von den 
Kriegswirren betroffen sind, einschließlich Kindersoldaten, 

— Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen, um 
sicherzustellen, dass ihren speziellen Bedürfnissen im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen 
Rechnung getragen wird, 

— Sicherstellung der Tatsache, dass den Bedürfnissen von Frauen, Kindern und älteren Menschen bei 
Katastrophenhilfe und Wiederaufbaumaßnahmen Rechnung getragen wird, 

— Sensibilisierung für die Gefahren von Naturkatastrophen sowie zur Verhinderung von 
Naturkatastrophen bzw. zur Verhinderung oder Milderung ihrer Folgen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Maßnahmen können insbesondere Programme und Vorhaben abdecken, die von im Bereich der 
Entwicklung tätigen Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft 
durchgeführt werden, die zur Beteiligung ermutigt werden und ihrerseits die Einbindung der betroffenen 
Bevölkerung auf allen Ebenen des Beschlussfassungs- und Umsetzungsprozesses erleichtern. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2258/96 des Rates vom 22. November 1996 über Rehabilitations- und 
Wiederaufbauaktionen zugunsten der Entwicklungsländer (ABl. L 306 vom 28.11.1996, S. 1). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 05 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Diese Mittel sind für Maßnahmen der Gemeinschaft im Rahmen des Wiederaufbaus in Afghanistan 
bestimmt. 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Sie werden durch Ausgaben aus anderen Kapiteln und Haushaltslinien ergänzt, die unterschiedlichen 
Verfahren unterliegen. Dabei sind insbesondere das Kapitel 23 02 (Humanitäre Hilfe), die Artikel 21 02 
01 und 21 02 02 (Nahrungsmittelhilfe und Unterstützungsmaßnahmen) sowie der Artikel 19 02 05 
(Krisenreaktionsmechanismus) zu nennen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission überwacht die Einhaltung der Bedingungen für den Beitrag der Gemeinschaft zu diesem 
Prozess, insbesondere die vollständige Einhaltung des Petersberger Abkommens in Wort und Geist. Sie 
informiert die Haushaltsbehörde über ihre Beobachtungsergebnisse und Schlussfolgerungen. 
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Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen auch der Unterstützung der nationalen Strategie Afghanistans zur Drogenkontrolle. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ferner soll mit ihnen auch ein Teil des von der Europäischen Gemeinschaft auf der Konferenz von Tokio 
im Januar 2002 zugesagten Beitrags der Gemeinschaft zu dem Prozess finanziert werden, der die 
Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge und Vertriebenen in ihr Herkunftsland bzw. in ihre 
Herkunftsregionen ermöglicht. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Außerdem sollen mit diesen Mitteln die Aktivitäten von Frauenorganisationen finanziert werden, die sich 
seit langer Zeit für die Rechte der afghanischen Frauen einsetzen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Besonderes Augenmerk gilt bei allen Maßnahmen, die mit diesen Mitteln unterstützt werden, der 
Situation von Frauen und Mädchen. Dabei wird Maßnahmen im Bereich Gesundheit und Bildung 
Priorität eingeräumt. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2258/96 des Rates vom 22. November 1996 über Rehabilitations- und 
Wiederaufbauaktionen zugunsten der Entwicklungsländer (ABl. L 306 vom 28.11.1996, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über 
Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern 
Asiens und Lateinamerikas (ABl. L 287 vom 31.10.2001, S. 3). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 01 04 10 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: NGM 

21 01 04 10 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
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21 01 04 10 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Asien – Verwaltungsausgaben 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel sind veranschlagt für: 
— Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem 

Gemeinschaftsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann; 

— Ausgaben für technische und administrative Unterstützungsleistungen, soweit diese keine 
hoheitlichen Aufgaben beinhalten, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen 
Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben 
werden; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (Hilfskräfte, abgeordnete nationale 
Sachverständige, Leiharbeitskräfte) am Hauptsitz, das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen 
zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe betraut waren; diese Ausgaben sind auf 
2 900 000 Euro begrenzt; diesem Schätzwert liegen die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro 
Mannjahr zugrunde, wovon 97 % für die Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 3 % für die 
Kosten der für diese Mitarbeiter anfallenden Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, DV- und 
Telekommunikationsausstattungen bestimmt sind; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (abgeordnete nationale Sachverständige, 
individuelle Sachverständige, örtliche Bedienstete und örtliche technische Hilfskräfte) in den 
Delegationen, das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der Programmverwaltung in die 
Kommissionsdelegationen in Drittländern oder im Zuge der Rückübernahme der bislang von den 
Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt; dazu kommen die zusätzlichen 
Kosten für Logistik und Infrastrukturen (Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, DV und 
Telekommunikation, Mieten), die durch die Anwesenheit des aus Mitteln dieses Postens besoldeten 
Hilfspersonals in den Delegationen entstehen; 

— Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms stehen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken die bei Artikel 21 07 01, 21 07 02, 21 07 03, 21 07 04 und 21 07 05 anfallenden 
Verwaltungsausgaben . 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Siehe Artikel 21 07 01.  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 10 Beziehungen zu Asien 
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Streichen: 19 10 
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Streichen: 19 10 01 
19 10 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 278 000 000 266 000 000 316 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000 -297 000 000 -269 000 000 0 0

Reserven 14 000 000 14 000 000    
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 02 Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern 
in Asien 

Streichen: 19 10 02 
19 10 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 87 000 000 68 000 000 98 000 000 110 000 000 98 000 000 110 000 000 -98 000 000 -110 000 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 03 Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Asiens 

Streichen: 19 10 03 
19 10 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 25 000 000 21 000 000 p.m. 9 000 000 p.m. 9 000 000 0 -9 000 000 p.m. 0

Reserven  26 000 000 26 000 000 -26 000 000  0

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 04 Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in 
Asien 

Streichen: 19 10 04 
19 10 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 4 125 000 8 500 000 p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 0 -2 000 000 p.m. 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 
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Artikel 19 10 06 Rehabilitations- und Wiederaufbauhilfe für Afghanistan 

Streichen: 19 10 06 
19 10 06 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 168 000 000 113 500 000 183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000 -183 000 000 -164 000 000 0 0

Reserven 15 000 000 15 000 000    
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 01 04 04 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 
— Verwaltungsausgaben 

Streichen: 19 01 04 04 
19 01 04 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 -25 000 000 -25 000 000 0 0

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
Mit diesem Abänderungsentwurf sollen diejenigen Artikel und Kapitel aus Titel 19 (Außenbeziehungen) 
gestrichen werden, die direkt die Entwicklungszusammenarbeit betreffen, d.h. deren Grundlage Artikel 179 
des EG-Vertrags bildet.  Sie werden unter Titel 21 (Entwicklung und Beziehungen zu AKP-Staaten) wieder 
eingesetzt.  Das Konzept des «Activity Based Budgeting» wurde eingeführt, um die Ziele der Politiken, die 
Verwaltung, die Humanressourcen und den Haushalt besser miteinander zu verbinden.  Der Haushalt sollte 
den Zielsetzungen entsprechen und nicht lediglich die Kommissionsstruktur wiedergeben.  

Dieser Abänderungsentwurf betrifft lediglich die Struktur des Haushaltsplans.  Abänderungen betreffend die 
Mittelzuweisungen und die Erläuterungen der einzelnen Haushaltslinien sind zusätzlich zum vorliegenden 
Abänderungsentwurf zu berücksichtigen.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5767   === DEVE/5767=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 21 07 
<< von Margrietus J. van den Berg >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 07 —  

Bezeichnung: 
Beziehungen zu Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Haushaltslinie ist in erster Linie ihr Beitrag zur 
Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele, insbesondere von Ziel 1: die Halbierung der Anzahl der 
Menschen mit einem Tageseinkommen von weniger als 1 Dollar sowie des Anteils der Menschen, die 
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Hunger leiden, bis 2015. Die Millennium-Entwicklungsziele legen dafür eine allgemeine Zielvorgabe fest.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Um einen Beitrag zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele zu leisten, werden gemäß der 
Zielvorgabe in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) aufgeführten 
Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich Bildung und 
Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, verwendet. Dabei 
muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor in einem bestimmten 
Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel sein. Mindestens 20 % der 
jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen gesundheitliche Grundversorgung 
und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der sektoralen Haushalte der 
Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für gesundheitliche Grundversorgung 
und Grundbildung bestimmt sind. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr vor September einen Bericht 
vor und legt darin dar, inwieweit ihre Arbeit zur Erreichung dieses Gesamtziels beitragen hat. Nach 
Vorlage dieses Berichts treten die drei Organe in einen Dialog über die erzielten Ergebnisse und über 
mögliche weitere Fortschritte zur Erreichung der Ziele.  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kooperationsabkommen mit den asiatischen Entwicklungsländern enthalten eine 
Menschenrechtsklausel, deren Nichteinhaltung die Aussetzung des betreffenden Abkommens zur Folge 
hat. Die Kommission wird aufgefordert, bei der Finanzierung jedes einzelnen Projekts genau auf die 
Einhaltung dieser Klausel durch die Empfängerländer zu achten. Diese Mittel dienen auch zur 
Finanzierung des Schutzes und der Förderung der Rechte des Kindes und der Einbeziehung der Rechte 
des Kindes in die Programme, einschließlich der länderspezifischen Strategiepapiere, der nationalen 
Richtprogramme und der Halbzeitüberprüfungen.  

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 01 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   297 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern 
Asiens, insbesondere den ärmsten Ländern, zur Lösung der makroökonomischen und der sektoralen 
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Probleme. Vorrang haben Maßnahmen, die die Strukturierung der Wirtschaft und den 
Verwaltungsaufbau sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft begünstigen, einschließlich Maßnahmen in 
den Bereichen Demokratisierung, allgemeiner Zugang von Kindern beiderlei Geschlechts sowie von 
Frauen zum Primar- und Sekundarunterricht, Umwelt, tropische Wälder, Drogenbekämpfung, regionale 
Zusammenarbeit, Katastrophenverhütung und Wiederaufbau sowie verstärkter Einsatz der Informations- 
und Kommunikationstechnologien. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Um einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele sowie der Millennium-Entwicklungsziele zu leisten, werden 
gemäß der Zielvorgabe in den in der Liste 1 des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) 
aufgeführten Ländern 35 % der jährlichen Ausgaben für soziale Infrastrukturen, hauptsächlich Bildung 
und Gesundheit, aber auch an den sozialen Sektor gebundene makroökonomische Hilfe, verwendet. 
Dabei muss der EG-Beitrag als Teil der Gesamthilfe der Geber für den sozialen Sektor in einem 
bestimmten Land betrachtet werden und ein gewisses Maß an Flexibilität muss die Regel sein. Mindestens 
20 % der jährlichen Gesamtausgaben werden für Maßnahmen in den Bereichen gesundheitliche 
Grundversorgung und Grundbildung bereitgestellt, einschließlich der Unterstützung der sektoralen 
Haushalte der Ministerien für Gesundheit und für Bildung, in deren Rahmen sie für gesundheitliche 
Grundversorgung und Grundbildung bestimmt sind. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln sollen mit Hilfe des verstärkten Einsatzes der Informations- und 
Kommunikationstechnologie auch Informations- und Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere in 
Bereichen wie Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen und Menschen mit Behinderungen sowie 
der Ausbeutung von Kindern beiderlei Geschlechts, Förderung der Verbraucherschutzpolitik, 
Bekämpfung von Drogen und Aids sowie demographische Fragen finanziert werden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission veröffentlicht alljährlich einen Tätigkeitsbericht über alle Maßnahmen der Außenhilfe. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ebenfalls bei diesem Artikel eingesetzt sind die Ausgaben für horizontale Aktionen und Maßnahmen, die 
der Sichtbarkeit und der Information über die Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den 
Entwicklungsländern in Asien dienen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen außerdem der Finanzierung von Kleinstkrediten sowie kleinen und mittleren 
Bankkrediten und -darlehen, mit denen insbesondere Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen und 
Menschen mit Behinderungen gefördert werden. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ebenfalls bei diesem Artikel eingesetzt sind die Ausgaben für die Unterstützung der Entwicklung der 
Zivilgesellschaft und insbesondere die Unterstützung der Tätigkeiten von nichtstaatlichen 
Organisationen, die sich für die Förderung und den Schutz der Rechte von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kindern, ethnischen Minderheiten und Behinderten einsetzen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Verwendung dieser Mittel ist von der Einhaltung der Grundsätze abhängig, von denen sich die 
Europäische Union bei ihrem Handeln leiten lässt. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Fehlende Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung schwerer Gewalt gegen Frauen (Steinigung, 
öffentliche Züchtigung, Genitalverstümmelung, Verbrennung oder Vergewaltigung) stellen einen Grund 
für die Aussetzung der EU-Hilfe dar. 
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Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Aus diesen Mitteln werden auch die Ausgaben für Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung von Timor-
Leste gedeckt. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die für Nepal bestimmten Finanzmittel hängen von der Garantie seitens der Behörden dieses Landes ab, 
dass Flüchtlinge aus Tibet nicht zurückgewiesen werden. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein Teil dieser Mittel soll für die Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und des Rechtsstaats 
eingesetzt werden. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 

Verweise: 

------------------------------- 
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Hinzufügen: 21 07 02 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   98 000 000 110 000 000 98 000 000 110 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind im beiderseitigen Interesse der Europäischen Union und der Partnerländer für die 
Finanzierung verschiedener Maßnahmen bestimmt, u. a. technische Hilfe, Ausbildung, 
Technologietransfer, institutionelle Unterstützung im Bereich der Absatzförderung, der 
Energieversorgung (insbesondere mittels erneuerbarer Energieträger), des Umweltschutzes und der 
Bewirtschaftung mit dem Ziel: 
— die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und die 

Wirtschaftsbeziehungen und den Handel zwischen der Europäischen Union und Asien zu erleichtern, 

— die regionale Integration zu fördern, 

— den Aufbau von Strukturen zu unterstützen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, 
um ihnen u. a. durch die Verbesserung der Voraussetzungen für ihre Teilnahme an der WTO eine 
bessere Eingliederung in das multilaterale Handelssystem zu erleichtern, 

— den Transfer von Know-how zu begünstigen und Treffen und Zusammenschlüsse zwischen 
Wirtschaftsbeteiligten beider Parteien zu unterstützen, 

— in den betreffenden Ländern die Rahmenbedingungen für die Expansion der Wirtschaft und damit 
für die Entwicklung zu verbessern, 

— den verstärkten Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien zu fördern. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die für Nepal bestimmten Finanzmittel hängen von der Garantie seitens der Behörden dieses Landes ab, 
dass Flüchtlinge aus Tibet nicht zurückgewiesen werden. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen auch zur Finanzierung von Aktionen zur Förderung umwelt- und sozialverträglicher 
Geschäftspraktiken, einschließlich des Transfers von technischem Know-how bezüglich der besten 
Praktiken hinsichtlich sauberer Technologien und wirtschaftlicher Anreize, sowie zur Erleichterung des 
Transfers erneuerbarer und emissionsfreier Energieträger sowie der einschlägigen Technologien aus der 
Europäischen Union. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen auch der Finanzierung eines Monitorings der Auswirkungen der regionalen 
Integration durch Nichtregierungsorganisationen, anerkannte politische Stiftungen sowie durch die 
wirtschaftlichen und sozialen Gruppen, wie z. B. Verbände der Arbeitgeber, der KMU, der Landwirtschaft 
und Verbraucher, durch Umweltschutzorganisationen, Gewerkschaften und gewerkschaftsähnliche 
Organisationen. 



 

 94

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Verwendung dieser Mittel ist von der Einhaltung der Grundsätze abhängig, von denen sich die 
Europäische Union bei ihrem Handeln leiten lässt. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ein Teil dieser Mittel soll für die Förderung der Menschenrechte, der Demokratie und des Rechtsstaats 
eingesetzt werden.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24. März 1997 über Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung in 
den Entwicklungsländern (ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22. Juli 1997 über die Unterstützung der 
Bevölkerungspolitiken und -programme in den Entwicklungsländern (ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2046/97 des Rates vom 13. Oktober 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit (ABl. L 287 vom 21.10.1997, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 über die Berücksichtigung der 
Geschlechterperspektive bei der Entwicklungszusammenarbeit (ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 5). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2493/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte in den 
Entwicklungsprozess der Entwicklungsländer (ABL. L 288 vom 15.11.2000 S. 1). 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2494/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 
über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und 
anderer Wälder in Entwicklungsländern (ABl. L 288 vom 15.11.2000, S. 6). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12). 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 03 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 
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21 07 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 9 000 000 p.m. 9 000 000

Reserven   26 000 000  26 000 000

Bezeichnung: 
Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Asiens 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln sollen Maßnahmen finanziert werden, die Gruppen von Flüchtlingen, Vertriebenen 
und anderen Bevölkerungsgruppen in Asien, die ihr Ursprungs- oder Aufenthaltsland wegen 
kriegerischer Auseinandersetzungen, Unsicherheit oder anderer nicht naturbedingter Katastrophen 
verlassen haben, die Selbstversorgung ermöglichen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel dienen auch der Versorgung der tibetanischen Flüchtlinge und der Integration dieser 
Flüchtlinge in den Aufnahmestaat, insbesondere Indien. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ferner werden Überlebenshilfen bzw. Rückführungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt. 
Die Hilfe kann auch der lokalen Bevölkerung des Aufnahmelandes gewährt werden, sofern die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies erforderlich machen. Im Bedarfsfall kann sie auch zur Unterstützung 
von Maßnahmen verwendet werden, die auf die Vorbeugung von Vertreibungen abzielen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Mit diesen Mitteln wird auch die Schulbildung von Kindern finanziert, die von Kriegen oder 
Naturkatastrophen betroffen sind. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Es können Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen 
mitfinanziert werden. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über 
Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern 
Asiens und Lateinamerikas (ABl. L 287 vom 31.10.2001, S. 3). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen im 
Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern Asiens und 
Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 (KOM(2004) 126 endg.) (ABl. 

Verweise: 

------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 04 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 
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21 07 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 2 000 000 p.m. 2 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in Asien 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Finanziert werden Maßnahmen, die der Bevölkerung in Entwicklungsländern nach einer Krisensituation 
infolge von Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten oder anderen Krisen die Rückkehr zu einem 
normalen Leben erleichtern sollen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Dabei handelt es sich vor allem um Maßnahmen zur: 
— Wiederankurbelung des nachhaltigen Produktionssystems, 

— materiellen und funktionellen Rehabilitation der Basisinfrastrukturen, auch durch Maßnahmen zur 
Minenräumung, 

— gesellschaftlichen Wiedereingliederung vor allem von Flüchtlingen, Vertriebenen und ehemaligen 
Soldaten, 

— Wiederherstellung der für den Wiederaufbau vor allem auf lokaler Ebene erforderlichen 
Verwaltungskapazität, 

— Betreuung von Kindern, insbesondere zur Wiedereingliederung von Kindern, die von den 
Kriegswirren betroffen sind, einschließlich Kindersoldaten, 

— Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen, um 
sicherzustellen, dass ihren speziellen Bedürfnissen im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen 
Rechnung getragen wird, 

— Sicherstellung der Tatsache, dass den Bedürfnissen von Frauen, Kindern und älteren Menschen bei 
Katastrophenhilfe und Wiederaufbaumaßnahmen Rechnung getragen wird, 

— Sensibilisierung für die Gefahren von Naturkatastrophen sowie zur Verhinderung von 
Naturkatastrophen bzw. zur Verhinderung oder Milderung ihrer Folgen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Maßnahmen können insbesondere Programme und Vorhaben abdecken, die von im Bereich der 
Entwicklung tätigen Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft 
durchgeführt werden, die zur Beteiligung ermutigt werden und ihrerseits die Einbindung der betroffenen 
Bevölkerung auf allen Ebenen des Beschlussfassungs- und Umsetzungsprozesses erleichtern. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2258/96 des Rates vom 22. November 1996 über Rehabilitations- und 
Wiederaufbauaktionen zugunsten der Entwicklungsländer (ABl. L 306 vom 28.11.1996, S. 1). 

Verweise: 
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------------------------------- 
Hinzufügen: 21 07 05 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 07 05 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Rehabilitations- und Wiederaufbauhilfe für Afghanistan 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind für Maßnahmen der Gemeinschaft im Rahmen des Wiederaufbaus in Afghanistan 
bestimmt. Sie werden durch Ausgaben aus anderen Kapiteln und Haushaltslinien ergänzt, die 
unterschiedlichen Verfahren unterliegen. Dabei sind insbesondere das Kapitel 23 02 (Humanitäre Hilfe), 
die Artikel 21 02 01 und 21 02 02 (Nahrungsmittelhilfe und Unterstützungsmaßnahmen) sowie der 
Artikel 19 02 05 (Krisenreaktionsmechanismus) zu nennen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Kommission überwacht die Einhaltung der Bedingungen für den Beitrag der Gemeinschaft zu diesem 
Prozess, insbesondere die vollständige Einhaltung des Petersberger Abkommens in Wort und Geist. Sie 
informiert die Haushaltsbehörde über ihre Beobachtungsergebnisse und Schlussfolgerungen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen auch der Unterstützung der nationalen Strategie Afghanistans zur Drogenkontrolle. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Ferner soll mit ihnen auch ein Teil des von der Europäischen Gemeinschaft auf der Konferenz von Tokio 
im Januar 2002 zugesagten Beitrags der Gemeinschaft zu dem Prozess finanziert werden, der die 
Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge und Vertriebenen in ihr Herkunftsland bzw. in ihre 
Herkunftsregionen ermöglicht. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Außerdem sollen mit diesen Mitteln die Aktivitäten von Frauenorganisationen finanziert werden, die sich 
seit langer Zeit für die Rechte der afghanischen Frauen einsetzen. 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Besonderes Augenmerk gilt bei allen Maßnahmen, die mit diesen Mitteln unterstützt werden, der 
Situation von Frauen und Mädchen. Dabei wird Maßnahmen im Bereich Gesundheit und Bildung 
Priorität eingeräumt. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EWG) Nr. 443/92 vom 25. Februar 1992 des Rates über die finanzielle und technische Hilfe 
zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas sowie über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit diesen Ländern (ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 
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Verordnung (EG) Nr. 2258/96 des Rates vom 22. November 1996 über Rehabilitations- und 
Wiederaufbauaktionen zugunsten der Entwicklungsländer (ABl. L 306 vom 28.11.1996, S. 1).  
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Verordnung (EG) Nr. 2130/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über 
Maßnahmen im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern 
Asiens und Lateinamerikas (ABl. L 287 vom 31.10.2001, S. 3). 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit 
der Gemeinschaft mit den Ländern Asiens und Lateinamerikas und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2258/96 des Rates, von der Kommission am 2. Juli 2002 vorgelegt (ABl. C 331 E vom 31.12.2002, S. 
12).  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 01 04 10 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: NGM 

21 01 04 10 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Asien – Verwaltungsausgaben 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Die Mittel sind veranschlagt für: 
— Ausgaben für technische und administrative Unterstützung, mit der die Kommission eine dem 

Gemeinschaftsrecht unterliegende Einrichtung beauftragen kann; 

— Ausgaben für technische und administrative Unterstützungsleistungen, soweit diese keine 
hoheitlichen Aufgaben beinhalten, die von der Kommission im Rahmen von punktuellen 
Dienstleistungsverträgen zum gegenseitigen Nutzen der Empfänger und der Kommission vergeben 
werden; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (Hilfskräfte, abgeordnete nationale 
Sachverständige, Leiharbeitskräfte) am Hauptsitz, das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen 
zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für technische Hilfe betraut waren; diese Ausgaben sind auf 
2.900.000 Euro begrenzt; diesem Schätzwert liegen die voraussichtlichen jährlichen Kosten pro 
Mannjahr zugrunde, wovon 97 % für die Gehälter der betreffenden Mitarbeiter und 3 % für die 
Kosten der für diese Mitarbeiter anfallenden Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, DV- und 
Telekommunikationsausstattungen bestimmt sind; 

— Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal (abgeordnete nationale Sachverständige, 
individuelle Sachverständige, örtliche Bedienstete und örtliche technische Hilfskräfte) in den 
Delegationen, das dort Tätigkeiten im Rahmen der Verlagerung der Programmverwaltung in die 
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Kommissionsdelegationen in Drittländern oder im Zuge der Rückübernahme der bislang von den 
Büros für technische Hilfe wahrgenommenen Aufgaben ausführt; dazu kommen die zusätzlichen 
Kosten für Logistik und Infrastrukturen (Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, DV und 
Telekommunikation, Mieten), die durch die Anwesenheit des aus Mitteln dieses Postens besoldeten 
Hilfspersonals in den Delegationen entstehen; 

— Ausgaben für Studien, Sachverständigensitzungen, Information und Veröffentlichungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms stehen. 

Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel decken die bei 19 10 01, 19 10 02, 19 10 03, 19 10 04 und 19 10 06 anfallenden 
Verwaltungsausgaben. 

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Siehe Artikel 19 10 01.  

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 21 49 04 09 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

21 49 04 09 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   0 3 000 000 - 3 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Asien – Verwaltungsausgaben 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel sind zur Abwicklung von Mittelbindungen zu Lasten des Postens 19 01 04 04 (vormals 
Artikel B7-3 0 0 A, B7-3 0 2 A und B7-3 0 4 A) bestimmt, bei dem bisher getrennte Mittel eingesetzt 
waren. 

Rechtsgrundlagen: 

Verweise: 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Kapitel 19 10 Beziehungen zu Asien 

Streichen: 19 10 
------------------------------- 
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Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 01 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 

Streichen: 19 10 01 
19 10 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 278 000 000 266 000 000 316 000 000 269 000 000 297 000 000 269 000 000 -297 000 000 -269 000 000 0 0

Reserven 14 000 000 14 000 000    
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 02 Politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern 
in Asien 

Streichen: 19 10 02 
19 10 02 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 87 000 000 68 000 000 98 000 000 110 000 000 98 000 000 110 000 000 -98 000 000 -110 000 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 03 Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Ländern Asiens 

Streichen: 19 10 03 
19 10 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 25 000 000 21 000 000 p.m. 9 000 000 p.m. 9 000 000 0 -9 000 000 p.m. 0

Reserven  26 000 000 26 000 000 -26 000 000  0

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 04 Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer in 
Asien 

Streichen: 19 10 04 
19 10 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 4 125 000 8 500 000 p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 0 -2 000 000 p.m. 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 19 10 06 Rehabilitations- und Wiederaufbauhilfe für Afghanistan 

Streichen: 19 10 06 
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19 10 06 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel 168 000 000 113 500 000 183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000 -183 000 000 -164 000 000 0 0

Reserven 15 000 000 15 000 000    
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 01 04 04 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern in Asien 
— Verwaltungsausgaben 

Streichen: 19 01 04 04 
19 01 04 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 -25 000 000 -25 000 000 0 0

Reserven     
------------------------------- 

Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Posten 19 49 04 04 Finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Asien  
Verwaltungsausgaben 

Streichen: 19 49 04 04 
19 49 04 04 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel — 3 000 000 — 3 000 000 — 3 000 000 0 -3 000 000 — 0

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
Mit diesem Abänderungsentwurf soll das Kapitel über Asien aus Titel 19 (Außenbeziehungen) gestrichen 
und in Titel 21 (Entwicklung) eingefügt werden. Diese Mittel für die Zusammenarbeit mit Asien dienen der 
Entwicklung, wie in der Rechtsgrundlage für diese Zusammenarbeit, nämlich dem Artikel des Vertrags über 
Entwicklungspolitik (gegenwärtig Artikel 179 EGV), angegeben ist. Ferner bietet die vereinbarte Verfassung 
für Europa einen einheitlichen Rahmen für die Zusammenarbeit der EU mit allen Entwicklungsländern 
(durch den derzeitigen Artikel III-218, Entwicklungszusammenarbeit). Das Activity-Based Budgeting sollte 
die politische Zielsetzung und nicht die Struktur der Kommission widerspiegeln.  Daher sollten diese Linien 
unter Titel 21 (Entwicklung) aufgenommen werden. 

Die Zielvorgabe von 35 % wurde in dieser Formulierung im Jahr 2001 zwischen der Haushaltsbehörde und 
der Kommission vereinbart. Die Kommission richtet sich weiterhin danach und stützt sich in ihren Berichten 
an das Parlament über die sektorbezogene Aufgliederung der Mittel im Bereich der Entwicklung darauf. 
Diese Erläuterungen wurden von der Haushaltsbehörde in den EU-Haushaltsplan 2004 aufgenommen, im 
HVE 2005 fehlen sie jedoch völlig. Obwohl der Zielvorgabe von 35 % zufolge die Mittel „hauptsächlich 
[für] Bildung und Gesundheit“ verwendet werden müssen, hat die Kommission dieser Anforderung nicht 
Folge geleistet. Die Verpflichtungen in diesem Bereich sind immer noch sehr gering, und die Zahlen für die 
Grundversorgung bzw. Grundbildung sind erschreckend (im Jahr 2002 0,53 % für Grundbildung und 1,85 % 
für die medizinische Grundversorgung). Der Prozentsatz von 20 % geht auf die Verpflichtung zurück, die 
bei der UNO-Konferenz über soziale Entwicklung in Kopenhagen vom März 1995 eingegangen wurde, und 
beruht auf Berechnungen in Bezug auf die erforderlichen Ressourcen zur Erreichung der 
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Millennium-Entwicklungsziele in den Bereichen Gesundheit und Bildung. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5714   === DEVE/5714=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 23 02 01 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Artikel 23 02 01 Hilfe und Nahrungsmittelsoforthilfe für die von Katastrophen oder schweren Krisen 
heimgesuchte Bevölkerung in Entwicklungsländern und anderen Drittländern 

Die Zahlen sind wie folgt zu ändern: 
23 02 01 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR

F 
HE+ABÄNDERUNGSENT

WURF 
 Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Mittel 472 000 000 472 000 000 471 000 000 471 000 000 462 000 000 462 000 000 21 000 000 21 000 000 483 000 000 483 000 000

Reserven     

BEGRÜNDUNG: 
Angesichts der derzeitigen großen Zahl humanitärer Krisen kann eine Kürzung der Haushaltsmittel der EU 
für humanitäre Hilfe und Nahrungsmittelsoforthilfe um 10 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2004 
kaum gerechtfertigt sein.  

Der Rat hat die Mittelzuweisungen für die wichtigsten Haushaltslinien für Nahrungsmittel- und humanitäre 
Hilfe gekürzt.  Die endgültige Mittelausstattung von Artikel 21 02 01 (Aufgrund des Nahrungsmittelhilfe-
Übereinkommens bereitzustellende Erzeugnisse) kann nicht vom Parlament beschlossen werden 
(obligatorische Ausgabe).  Aus Artikel 21 02 02 werden sonstige Hilfsmaßnahmen für Entwicklungsländer 
in Form landwirtschaftlicher Erzeugnisse usw. finanziert.  Die vom Rat gekürzten Mittel in Höhe von 11 
Millionen Euro sollten in der Haushaltslinie für humanitäre Hilfe wieder eingesetzt werden.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Abänderungsentwurf 5715   === DEVE/5715=== 

 
Zugrundeliegende Haushaltslinie : 23 02 03 
<< von Anders Wijkman >> 

------------------------------- 
Band 4 (Einzelplan 3) - Kommission 

Hinzufügen: 23 02 03 —  
Änderung der Einstufung: NOA 
Änderung der Art der Ausgaben: GM 

23 02 03 HE 2004 HVE 2005 HE 2005 ABÄNDERUNGSENTWUR
F 

HE+ABÄNDERUNGSENT
WURF 

 Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen Verpflichtung
en 

Zahlungen 

Mittel   1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserven     

Bezeichnung: 
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Pilotprojekt zur Einrichtung eines Umlauffonds für Soforthilfen 

Erläuterungen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Diese Mittel dienen der Finanzierung der Vorarbeiten für die Einrichtung eines Umlauffonds für die 
Finanzierung kurzfristiger humanitärer Hilfsmaßnahmen.  Der Fonds sollte aus dem 
Gemeinschaftshaushalt und den Haushalten der Mitgliedstaaten finanziert und von der Europäischen 
Kommission im Rahmen eines direkten Dialogs mit den Mitgliedstaaten und den Vereinten Nationen 
verwaltet werden.  

Rechtsgrundlagen: 
Folgender Text ist hinzuzufügen: 

Pilotprojekt im Sinne der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 
Verbesserung des Haushaltsverfahrens (ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1).  

Verweise: 

BEGRÜNDUNG: 
Ein grundlegendes Problem im Bereich der humanitären Hilfe besteht darin, dass die Mittel nicht kurzfristig 
mobilisiert werden können.  Die Einrichtungen der Vereinten Nationen und anderer Hilfsorganisationen, 
deren Aufgabe die Koordinierung der internationalen Soforthilfen ist, verschwenden daher Zeit und Geld 
damit, mögliche Geber ausfindig zu machen.  Ein von der EU und ihren Mitgliedstaaten finanzierter 
Umlauffonds könnte dazu beitragen, diesem gravierenden Problem entgegenzuwirken und sicherzustellen, 
dass die Soforthilfe die bedürftige Bevölkerung rasch genug erreicht. 
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